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DIPL.-l\°G. RUDOLF AHRENS ARCHITEKT

.CHVERSTÄNDIGER FÜR DIE BEWERTUNG VON IMMOBILIEN 

Amtsgericht Gifhorn 
Am Schloßgarten 4 

38518 Gifhorn 

GUTACHTEN 

20.01.25 
�.: 5 K 15124 

über den Verkehrswert (i.S.d. § 194 Baugesetzbuch) für den 74,1/1000 Miteigentumsanteil an dem 
mit einer Meh+amilienwohnhausanlage mit elf Eigentumswohnungen bebauten Grundstück,
verbunden mit dem im Dachgeschoss des westlichen MehĔamiĈenhauses befindlichen 
Sondereigentum an der Wohnung Nr. 11 des Aufteilungsplanes plus dem Sondernutzungsrecht
an dem rechten Carportplatz in 38527 Meine OT Grassel, Bevenroder Straße 19 

Wohnungsgrundbuch Blatt lfd. Nr. 
Gˆsset 711 1 

Gemarkung Flur Flurstück 
Grassel 1 137 /6 sowie 138/2 

Eigentümer 
(lt. Grundbuch): X° 

Der Verkehrswe, des Miteigentumsanteils wurde zum Stichtag 20.12.2024 ermittelt mit rd. 

87.400,00 € 

Ausfertigung Nr. 1 / anonymisie' 
Dieses Gutachten besteht aus 33 Seiten zzgl. 9 Anlagen mit insgesamt 32 Seiten. Das Gutachten wurde in sechs Ausfertigungen erstellt, davon eine für meine Unterlagen.

Telefon 05374 1258 
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1 Allgemeine Angaben 
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1.1 Angaben zum Bewertungsobjekt 
Aˊ des Bewertungsobjekts: 

Objektadresse: 

Grundbuchangaben: 

Katasterangaben: 

74, 1/1000 Miteigentumsanteil an dem mit einer 

Mehrfamilienwohnhausanlage mit eѨ Eigentumswohnungen 
bebauten Grundstück, verbunden mit dem im Dachgeschoss des 
westlichen Mehҗamilienhauses befindlichen Sondereigentum 
an der Wohnung Nr. 11 des Aufteilungsplanes plus dem 
Sondernutzungsrecht an dem rechten Carportplatz 

Bevenroder Straße 19, 3 8527 Meine OT Grassel 

Wohnungsgrundbuch von Grassel, 
Blatt 711, lfd. Nr. 1 

Gemarkung Grassel, Flur 1, 
Flurstück 137/6 (2.097 m2) sowie 
Flurstück 138 /2 (247 m2) 

1.2 Angaben zum Aucraggeber und Eigentümer 
Auāraggeber: Amtsgericht Gifhorn 

Am Schloßgarten 4, 38518 Gifhorn 

Eigentümer: XXX XXX.XXX 

1.3 Angaben zum Aucrag und zur Aucragsabwicklung 
Grund der Gutachtenerstellung: 

Wertermittlungsstichtag: 

Tag der Ortsbesichtigung: 

Teilnehmer am Ortstermin: 

herangezogene Unterlagen, 
Erkundigungen, Informationen: 

Verkehrswertermittlung 
zum Zwecke der Zwangsversteigerung 

20.12.2024 

20.12.2024 sowie 17.01.2025 

nur der Sachverständige 

Folgende Unterlagen wurden zur Verfügung gestellt: 
• Grundbuchauszug vom 04.06.2024 
Vom Sachverständigen wurden bescha�: 
• Aktueller Auszug aus der Bodenrichtwertkarte 
• Auszug aus dem Liegenschaftskataster 

LiegenschaǼskarte 1: 1. 000; 
λurstücks- und Eigentumsnachweise 

• Auskünfte Baulastenverzeichnis 
• Auskun� Altlasten 
• Bauunterlagen von 1992 & 1997 
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2 Feststellungen des Sachverständigen 
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Bei dem Bewertungsobjekt handelt es sich um den 74,1/1000 Miteigentumsanteil an dem mit einer 
Mehrfamilienwohnhausanlage mit elf Eigentumswohnungen bebauten Grundstück verbunden 
mit dem im Dachgeschoss des westlichen Mehrfamʛienhauses beʀndʬchen Sondereigentum 
an der Wohnung Nr. 11 des Au�eilungsplanes plus dem Sondernutzungsrecht an dem rechten 
Carportplatz in 3 8527 Meine OT Grassel, Bevenroder Straße 19 

Hinweise: 
Nur außergebäudliche Besichtigung! 
Eine innergebäudliche Inaugenscheinnahme der Wohnung Nr. 11 konnte nicht durchgeführt 
werden! 
Das Gutachten wurde nach „äußerem Eindruck" und (Bau-)Aktenlage erstellt. 

Berechnungen der Wohnƍächen und Bruttogrundƍäche des Sondereigentums sowie eine 
zeichnerische und/oder schriʁliche Zuordnung des SondeƧutzungsrechts an dem rechten 
Carpoˋplatz sind in den Bauunterlagen nicht vorhanden. Laut nachbarlicher Aussage wird der 
rechte Carportplatz ausschließlich von Herˉ  genutzt. Daraus folgend wird der 
Platz als das zugeordnete SondeƧutzungsrecht berücksichtigt. 

Die Wohnung Nr. 11 wird von Ü bewohnt und genutzt. 

• Es sind keine Mieter oder Pächter vorhanden; siehe Hinweise 

• Verwaltung:   Eichenkämpe 5, 31353 Neustadt am Rübenberge 

• Im Zusammenhang mit dem Miteigentumsanteil wird wahrscheinlich kein Gewerbebetrieb geführt. 

• Maschinen- und Betriebseinrichtungen sind wahrscheinlich nicht vorhanden. 

• Keine Angaben möglich ob Verdacht auf Hausschwamm bvesteht. 

• Baubehördliche Beschränkungen oder Beanstandungen sind nicht bekannt. 

• Ein Energiepass liegt nicht vor. 

• Hinweise auf mögliche Altlasten sind nicht bekannt (Anlage 5). 

• Berechnungsergebnisse in Bezug auf den BRI, die BGF und die Wohn- / Nutzflächen wurden 
aus den mir zur Verfügung gestellten Bau- / Katasterunterlagen entnommen bzw. ermittelt. 
Sie sind nur als Grundlage dieser Wertermittlung ve�endbar. 

• Au�ragsgemäß wird eine formelle und materielle Legalität der vorgefundenen 
Aufbauten / Nutzungen / Eigentumsverhältnisse und der Positionierung sämtlicher Aufbauten 
auf dem hier in Rede stehenden Flurstück vorausgesetzt. 
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3 Grund- und Bodenbeschreibung 

3.1 Lage 

3.1.1 Großräumige Lage 
Bundesland: 

Kreis: 

Ort und Einwohnerzahl: 

überörtliche 
Anbindung / Entfernungen: 

3.1.2 Kleinräumige Lage 
innerörtliche Lage: 
(vgl. Anlage 1) 

Art der Bebauung und Nutzungen 
in der Straße und im Ortsteil: 

Beeinträchtigungen: 

Topografie: 

Niedersachsen 

Gifhorn, 
Samtgemeinde Papenteich 

38527 Meine, insgesamt ca. 8.630 E϶· 
Ortsteil Grassel ca. 850 EW 

nächstgelegene größere Städte: 
ca. 15 km nördlich derlnnenstadtvon Braunschweig, 
ca. 17 km südlich der Kreisstadt Gifhorn, 
ca. 21 km südwestlich der Innenstadt von Wolfsburg gelegen 

Bundesstraßen: 
B 4 ,  B 18 8 

Autobahnzufahrt: 
Braunschweig - Flughafen (A 2) 

Bahnhof: 
Meine, 
Braunschweig (ICE) 

südliche Ortsrandlage; 
Die Entfernung zum Ortszentrum Meine beträgt ca. 5 , 7  km. 
Geschäée des tägl. Bedarfs in Bevenrode (ca. 2 km) 
und in Meine; 
Kindergarten in Grassel, Grundschule und Gymnasium 
in Meine; weitere Schulformen in Gifhorn; 
Ärzte und Fachärzte in Grassel und in Meine; 
ö®entliche Verkehrsmittel (Bushaltesteɋe) in fußläufiger 
Entfernung; 
mittlere Wohnlage; 
als Geschäftslage nur bedingt geeignet 

überwiegend wohnbauliche Nutzungen; 
aufgelockerte, offene Bauweise 

,,ortstypisch"; 
(normal bis tlw. stark durch Straßenverkehr) 

annähernd eben 
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3.2 Gestalt und Form 
Gestalt und Form: 
(vgl. Anlage 2) 

3.3 Erschließung, Baugrund etc. 
Straßenart: 

Straßenausbau: 

Anschlüsse an 
Versorgungsleitungen: 

Abwasserbeseitigung: 

Grenzverhältnisse, 
nachbarliche Gemeinsamkeiten: 

Baugrund, Grundwasser 
(soweit augenscheinlich ersichtlich): 

Anmerkung: 

5 K 15/24 Seite 6 

Straßenfront: 
ca. 42,50 m (Flurstück 137/6 zur Bevenroder Straße); 
ca. 4,00 m (Wegeflurstück 138/2 zur Bevenider Ssße); 

mittlere Tiefe: 
ca. 47 m (Flurstück 137/6 in Westostrichtung); 

Grundstücksgröße: 
2.097 m2 (,ujtück 137/6); 
247 m2 (Wegeflurstück 138/2); 

Bemerkungen: 
unregelmäßige Grundstücksformen 

überökliche Verbindungsstraße; 
Straße mit normalem bis tlw. starkem Verkehr 

überwiegend ausgebaut, Fahrbahn aus Bitumen; 
unbefestigter Gehweg einseitig vorhanden 

elektrischer Strom, Wasser, 
Gas aus öɽentlicher Versorgung; 
Telefonanschluss 

Schmutz- und Regenwasser in Kanalisation; 
Trennsystem 

keine Grenzbebauung des Mehrfamilienhauses der 
Mehrfamilienwohnhausanlage 

gewachsener, normal tragfähiger Baugrund 

In dieser Welermittlung ist eine lageübliche Baugrund- und 
Grundwassersituation insoweit berücksichtigt, wie sie in die 
Vergleichskaufpreise bzw. Bodenrichtwerte eingeIossen ist. 
Darüberhinausgehende vertiefende Untersuchungen und 
Nachforschungen wurden nicht angestellt. 
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3.4 Privatrechtliche Situation 
grundbuchlich 
gesicherte Belastungen: 
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Hiernach bestehen in Abteilung I I  des Grundbuchs 
von Gr ass el, Blatt 71 1, folgende Eintragungen: 

- nur lastend auf dem (Wege-)F/urstück 138/2 -

2. Bes chr änk te p ersö nliche Diens tbark eit 
(Gasleitungsrecht} 

3. Bes chr änk te p ersö nliche Diens tbark eit 
(Geh-, Fahr- & Leitungsrecht} 

4. Bes chr änk te p ersö nliche Diens tbark eit 
(Geh-, Fahr- & Leitungsrecht) 

5. Bes chr änk te p ersö nliche Diens tbark eit 
(Geh-, Fahr- & Leitungsrecht) 

6 .  Bes chr änk te p ersö nliche Diens tbark eit 
(Geh-, Fahr- & Leitungsrecht) 

Anlage 3 

3.5 Öbentlich-rechtliche Situation 

3.5.1 Baulasten 
Eintragungen 
im Baulastenverzeichnis: 

3.5.2 Bauplanungsrecht 
Darstel lungen 
im Flächennutzungsplan: 

Festsetzungen 
im Bebauungsplan :  

3.5.3 Bauordnungsrecht 

Baulas tblatt Nr. 19 (zulasten des Flurstücks 138/2): 
Geh-, Fahr- & Leitungslast) 

Anlage 4 

Der Bereich des Bewertungsobjekts ist im F - Plan als 
Wohnbaufläche dargestellt. 

Für den Bereich des Bewertungsobjektes ist 
rechtskräóiger Bebauungsplan vorhanden. 
Zulässigkeit von Bauvorhaben ist demzufolge 
§ 34  BauGB zu beurteilen 

kein 
Die 

nach 

Die Wertermiħung wurde auf der Grundlage des realisierten Vorhabens durchgeführt. 
Bei dieser WeĘermiĦlung wird deshalb die mateĕeĊe Legalität der baulichen Anlagen und 
Nutzungen vorausgesetzt. 
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3.6 Entwicklungszustand inkl. Beitrags- und Abgabensituation 
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Entwicklungszustand 
(Grundstücksqualität): baureifes L and (vgl. § 5 Abs. 4 lmmoWertV) 

abgabenrechtlicher Z ustand : Das Bewertungsgrund stück ist, laut Aussage der zuständigen 
Behörde (SG Papenteich), bezüglich d er Beiträge und 
Abgaben für Erschließungseinrichtungen nach BauGB 
und KAG abgabenfrei. 

3. 7 De�eitige Nutzung und Vermietungssituation 
Das Grund stück ist m it einer 

Meh"amilienwohnhausanlage mit eÿ Eigentumswohnungen 

bebaut (vgl. nachfolgende Gebäudebeschreibung). 

Die Wohnung Nr. 11 wird von ɦ bewohnt und genutzt. 
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4 Beschreibung der Gebäude und Außenanlagen 

4.1 Vorbemerkungen zur Gebäudebeschreibung 
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Grundlage für di e Gebäudebesch reibungen sind di e E rh ebu ngen i m  R ah men der 
Ortsbesich tigung sowie di e ggf. vorliegenden Bauakten und Besch rei bungen. 
Die Gebäu de und Außenanlagen werden nur insoweit besch ri eben, wie es für die H erlei tung 
der Daten in der Wer termi ttlu ng notwendig i st. Hi erbei werden di e offensi ch tlich en und 
vorh errsch enden Ausfüh rungen und Ausstattu ngen besch rieben. I n  ei nzelnen Berei ch en kö nnen 
Abweich ungen auft reten, die dann allerdings nich t wesentlich wer terh ebli ch si nd. Angaben 
über ni ch t  si ch tbare Bauteile beruh en auf Angaben au s den vorliegenden U nterlagen, Hi nwei sen 
wäh rend des Or tstermins bzw. Annah men auf Grundlage der üblich en Ausfüh ru ng i m  Bau jah r. 
Die Funktionsfäh igkeit ei nzelner Bauteile u nd Anlagen sowie der tech ni sch en Au sstattungen und 
I nstallati onen (H ei zu ng, E lektro, Wasser etc.) wurde ni ch t geprüft; im Gutach ten wird die 
Funkti onsfäh igkeit unterstellt. 
Baumängel und - sch äden wurden soweit aufgenommen, wi e sie zerstö rungsfrei, d.h . 
o®ensich tli ch erkennbar waren. I n  di esem Gutach ten sind di e Auswi rku ngen der ggf. vorh andenen 
Bausch äden und Baumängel au f den Verkeh rswert nur pausch al berücksich tigt worden. E s  
wird ggf. empfoh len, eine di esbezüglich ver ti efende U ntersuchu ng anstel len zu lassen. 
U ntersuch ungen auf pflanzlich e und tierisch e Sch ädli nge sowie über gesundh ei tssch ädigende 
Baumaterialien wurden nich t durch gefüh rt. 

Die Angaben eˈolgen nach „äußerem Eindruck" und (Bau-)Aktenlage 

4.2 Meh�amilienwohnhausanlage mit e{ Eigentumswohnungen 

4.2.1 Gebäudea�, Baujahr und Außenansicht 
Gebäudear t: 

Baujah r: 

Moderni sierung: 

Energi ee®izienz: 

Außenansich t: 

westѩches Me hƦa milie nha us 
geringfügig unterkellert, 
zweigeschossig, 
ausgebautes Dachgeschoss, 
Spitzbodengeschoss, 
einseitig angebaut 

U rsprung um 1930 (als Molkereigebäude); 
taxiert 196 0  

keine genauen Angaben möglich (wahrscheinѪch um 1995) 
ersichtѫch sind: 
- E rneuerung Fenster einschl. 1 R ollladen 
- Dach deckung 
- Wärmedämmputz 
untersteɲt wird: 
- Erneuerung H ei zungsanlage 
- Modernisierung Boden- , Wand- & Deckenbeklei dungen 
- (Teil-)Moderni si erung Bad 

E nergieauswei s liegt nicht vor 

Wärmedämmputz 
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4.2.2 Nu�ungseinheiten, Raumauceilung 

Dachgeschoss: 

Wohnung Nr. 11: 
Flur, 
Wohnen, 
Bad, 
Abstel lraum, 
Schlafen, 
Küche, 
Wohnen / Schlafen 

Spitzbodengeschoss: 

Dachbodenraum 

4.2.3 Gebäudekonstruktion (Keller, Wände, Decken, Treppen, Dach) 

Konstruktionsart: 

Fundamente: 

Umfassungswände: 

Innenwände: 

Geschossdecken: 

Massivbau 

wahrscheinlich 
Sohlplatte mit Streifenfundamenten 

Mauerwerk plus Wärmedämmputz 

wahrscheinlich 
Mauečerk 

wahrscheinlich 
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massiv (über KG & EG) & Holzbalken (über OG & DG) 

Treppen: keine Angaben möglich 

Hauseingang(sbereich): Eingangstürelement aus Metall/Kunststoò mit Glaseinsatz 

Dach : Dachkonstruktion: 
Holzdach 

Dachform: 
Satteldach 

Dacheindeckung: 
Betondachstein 
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4.2.4 Allgemeine technische Gebäudeausstattung 
Wasserinstallationen: 

Abwasserinstallationen: 

Elektroinstallation: 

Heizung: 

Warmwasserversorgung: 

zentrale Wasserversorgung 
über Anschluss an das ö�entliche Trinkwassernetz 

Ableitung in kommunales Abwasserkanalnetz 

wahrscheinlich „zeittypische", eher einfache Ausstattung 

Gas-Therme Ѯe Wohneinheit) 
wahrscheinlich Flachheizkörper 

wahrscheinlich 
zentrale Warmwasseraufbereitung über Therme 

4.2.5 Raumausstattungen und Ausbauzustand 

4.2.5.1 Wohnung Nr. 1 1  
Bodenbeläge, 
Wandbekleidungen, 
Deckenbekleidungen: 

Fenster: 

Türen: 

sanitäre Installation: 

Küchenausstattung: 

Grundrissgestaltung: 

keine genauen Angaben möglich; 
es wєd ein mittlerer Ausstattungsstandard untersteɲt. 

Fenster aus Kunststo� (IsolieČerglasung); 
1 außenĀegender Roāaden 

Wohnungseingangstür: 
wahrscheinlich 
Holztür, Holzzarge 

Zimmertüren: 
wahrscheinѬch 
Türen aus Holz / Holzwerksto�en in Holzzargen 

Bad: 
keine genauen Angaben möglich 

keine genauen Angaben möglich; 
nicht in Weɐermittlung enthalten 

individuell 
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4.2.6 Besondere Bauteile / Einrichtungen, Zustand des Sondereigentums 
beson dere Ba uteile: 

beson dere E in richt un gen: 

Besonn un g  un d Belichtun g: 

Bauschäde n und Baumängel: 
(augenscheinlich und zerstörungsfrei): 

wirtscha éliche Wertmin derun gen : 

4.3 Nebengebäude 
Carp oƨge bäude :  

keine vorhanden 

keine Angaben möglich 

befriedigen d bis schlecht 

keine genauen Angaben möglich, 
da eine innergebäudĉche Inaugenscheinnahme nicht 
durchgeführt werden konnte! 

Der äußerlich ersichtliche aʭgemeine Zustand der 
Wohnung Nr. 11 wird im An sat z der H erstellun gskost en , 
in den v. H.  -Sät zen der techn ischen Wert min derun g, in der 
Restn ut zun gsda uer bzw. in dem v. H .  -Satz der 
Ba uschäden un d - män gel en tsprechen d lmmoWertV21 
berü cksichtigt. 

Un tersuchun gen a uf versteckte Män gel un d Schäden wie 
z. B. Feuchtigkeitsmän gel i m  Ma uerw erk u. a ., a uf 
pflan zliche un d/ oder tierische Schädlin ge sowie über 
gesun dheitliche Ba uma teria lien wurden n icht durchgefü h̩ . 

Für ein en bestimmten Zustan d  des Boden s, des 
Wa ssers, un d der Luft wi rd kein e Gewähr übern ommen. 

E in Boden guta chten liegt n icht vor. 

ma ssiv, ıaches Sa ttelda ch mit Bit umen pla tten deckun g; 

4.4 Außenanlagen 

Versorgun gsan la gen vom Ha usan schluss bis an da s öɾent li che Netz, 
Ein friedun gen (Jägeҧaun, Grenzmauer), 
Zufa hrts- , H of- un d St ellpla tzbefestigun g (Natursteinpıasterung, Betonplatten), 
Ga rtenan la gen un d Pflan zun gen , u. a. 

Wegeflurstück 138/2: Beton stein pfla sterun g 
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5 Ermittlung des Verkehrswerts 

5.1 Grundstücksdaten 

5 K 15/24 Seite 13 

Nachfo lgend wi rd der Verk ehrswert  für den 7 4, 1/1000 Miteigentumsanteil an dem mi t einer 
MehƦamilienwohnhausanlage mit eʫ Eigentumswohnungen bebauten Grundstück verbunden 
mit dem im Dachgeschoss des westlichen Meh�am�ienhauses befin	hen Sondereigentum 
an der Wohnung Nr. 11 des Auftei lungsp lanes plus dem Sondernutzungsrecht an dem rechten 
C arp or tp latz in 38527 Meine OT Grassel, Bevenroder Straße 19 zum Wertermittlungssti chtag 
20.12.2024 ermi ttelt: 

Grundbuch- und Katasterangaben des Bewertungsobjekts 

Wohnungsgrundbuch Blatt lfd. Nr. 
Grassel 711 1 

Gemarkung Flur Flurstücke Fläche 
Grassel 1 137/6 2.097 m2 

Grassel 1 138/2 247 m2 

Fläche insgesamt: 2,344 Т2 

Das Bewer tungsobjek t wird zum Zweck e dieser Wer termi ttlung i n  Tei lgrundstück e aufgetei lt. 
Für jedes T eilgrundstück wird deshalb nachfolgend zunächst ei ne getrennte Verk ehrswertermi ttlung 
durchgeführt. D. h. es wi rd jeweils ei ne ei genständi ge Verfahrenswahl getroffen und ei n eigener 
Verk ehrswert aus dem bzw. den Verfahrenswer ten abgelei tet. Zusätzlich wi rd jedoch abschließend 
auch der Verk ehrswert des Gesamtobjek ts ausgewi esen. 

T eilgrundstück sbezei chnung 

A. Flurstü ck 13 7/6 

B. Flurstü ck 138 /2 

Summe der Teilgrundstück sflächen: 

Nutzung/Bebauung 

Mehrfamilienwohnhausanlage 

unbebaut (Wege�ursƉck / Verkehrs�äche) 

F läche 

2.097 m2 

247 m2 

2.344 m2 
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5.2 Ve�ahrenswahl mit Begründung 
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Wohnungs- oder Teileigentum kann mittels Vergleichswertverfahren bewertet werden. Hierzu 
benötigt man Kaufpreise für Zweitverkäufe von gleichen oder vergleichbaren Wohnungs- oder 
Teileigentu�en oder die Ergebnisse von diesbezüglichen Kaufpreisauswertungen. 

Bewertungsverfahren, die direkt mit Vergleichskaufpreisen durchgeführt werden, werden als 
„Vergleichskaufpreisverfahren" bezeichnet. Werden die Vergleichskaufpreise zunächst auf eine 
geeignete Bezugseinheit (bei Wohnungseigentum z. B. auf Ӥm2 WohnХäche} bezogen und die 
Wertermittlung dann auf der Grundlage dieser Kaufpreisauswertung durchgefüh�, werden diese 
Methoden „Vergleichsfaktorverfahren" genannt (vgl. § 20 lmmoWeɐV 21). Die Vergleichskaufpreise 
bzw. die Vergleichsfaktoren sind dann durch Zu- oder Abschläge an die weҟ(- und preis) 
bestimmenden Faktoren des zu bewe�enden Wohnungs- oder Teileigentums anzupassen 
(§§ 25 und 26 /mmoWertV 21). 

Unterstützend oder auch alleine (z. B. wenn nur eine geringe Anzahl oder keine geeigneten 
Vergleichskaufpreise oder Vergleichsfaktoren bekannt sind) können zur Bewertung von Wohnungs- oder 
Teileigentum auch das Ertrags- und/oder Sachwertverfahren herangezogen werden. 

Die Anwendung des Ertragswertverfahrens ist sowohl für Wohnungseigentum (Wohnungen) als auch 
für Teileigentum (Läden, Büros, Praxen u. ä.) immer dann geraten, wenn die ortsüblichen Mieten 
zutre�end durch Vergleich mit gleichartigen vermieteten Räumen ermittelt werden können und der 
diesbezügliche Liegenschaftszinssatz bestimmbar ist. 

Eine Sachwertermittlung sollte insbesondere dann angewendet werden, wenn zwischen den 
einzelnen Wohnungs- oder Teileigentu�en in derselben Eigentumsanlage keine wesentlichen 
Wertunterschiede (bezogen auf die Flächeneinheit m2 Wohn- oder Nutzʷäche) bestehen, wenn der 
zugehörige anteilige Bodenwert sachgemäß geschätzt werden kann und der wohnungs- bzw. 
teileigentumsspeziísche Sachwertfaktor (Marktanpassungsfaktor) bestimmbar ist. 

Sind Vergleichskaufpreise nicht bekannt, so können zur Erkundung des Grundstücksmarkts (bedingt) auch 
Verkaufsangebote Юr Wohnungs- oder Teёeigentume in Zeitungen und anderen Queѯen Ӊ z. B. dem 
Inteҝet herangezogen werden. Die in Zeitungsangeboten enthaltenen Kaufpreisforderungen liegen nach 
einer Untersuchung von Sprengnetter/Kurpjuhn und Streich je nach Verkäu i̫chkeit (bzw. Maқtgängigkeit) 
zwischen 10 % und 20 % über den später tatsächѭch realisierten Verkaufspreisen. 
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5.3 Bodenwertermittlung für den Bewer t un gsteilbereich A. Flurstück 137/6 
Bodenrichtwe� mit Definition des Bodenrichtwe�grundstücks 
Der Bodenrichtwert beträ gt 1 1 5,00 (m2 zum Stichtag. 
Das Boden richtwertgr un dstück i st wie folgt defin iert: 

abgaben rechtli cher Zustan d 

Beschreibung des Gesamtgrundstücks 

Wertermittlun gsstichtag 
En twicklun gszustan d 

Grun dstücksflä che 

Bodenwe�ermittlung des Gesamtgrundstücks 

= 
= 
= 

= 

frei 

20.12.2024 
baureifes L an d  

2.097 m2 

Nachfolgen d wird der Boden richtwert an die allgemein en Wertverhä ltn isse zum 
Wertermittlun gsstichtag 20.12.2024 un d die wer tbeein flussen den Grun dstücksmerkmale des 
Gesamtgrun dstücks an gepasst. 

1. Umrechnung des Bodenrichtwe�s auf den beitragsfreien Zustand 
beitragsrechtlicher Zustand des Bodenrichtwe�s = frei 
beitragsfreier Bodenrichtwe� Anlage 1 
(Ausgangswert für weitere Anpassung) = 115,00 €/m2 

II. Zeitliche Anpassung des Bodenrichtwe�s 
Richtwertgrundstück Bewertungsgrundstück Anpassungsfaktor 

Stichtag 01 .01 .2024 20. 1 2.2024 X 1 ,00 

III. Anpassungen wegen Abweichungen in den wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmalen 
Lage 1 durchschnittliche 1 einfache Lage / 0,95 

gute Lage an der Straße 
X 

lageangepasster beitragsfreier BRW am Wertermi ttlungsstichtag = 1 09,25 €/m2 

Fläche (m2) 1 keine Angabe 1 2.344 X 1 ,00 
vorläufiger 
objektspezifisch angepasster beitragsfreier Bodenrichtwe� = 109,25 €/m2 

IV. Ermittlung des Gesamtbodenwe�s 
objektspezifisch angepasster beitragsfreier Bodenrichtwert = 109,25 €/m2 

Fläche X 2.097 m2 

beitragsfreier Bodenwe� = 229.097,25 € 
cd. 229.000100 � 

Der abgabenfreie Gesamtbodenwert 
beträ gt zum Wer t ermitt lun gsstichtag 20.12.2024 in sgesamt 229,000.00 €. 
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5.3.1 Ermittlung des anteiligen Bodenwerts des Miteigentumsanteils 
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Der an teilige Boden wert wird en tsprechen d dem zugehörigen Miteigen tumsan teil (ME = 77,811.000) 
des zu bewerten den Wohn un gseigen tums ermittelt. 

Ermittlung des anteiligen Bodenwe�s 
Gesamtbodenwert 229.000,00 € 
Zu-/ Abschläge aufgrund bestehender Sondernutzungsrechte 0,00 € 
angepasster Gesamtbodenwert 229.000,00 € 
Miteigentumsanteil (ME) X 74, 1 /1000 
vorläufiger anteiliger Bodenwert 1 6.968,90 € 
Zu-/Abschläge aufgrund bestehender Sondernutzungsrechte 0,00 € 
anteiliger Bodenwe� = 1 6.968,90 € 

cd. H,000100 € 

Der anteilige Bodenweß beträgt zum Wertermittlungsstichtag 20.12.2024 17,000,00 €. 
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5.4 Vergleichswertermittlung 
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5.4.1 Das Vergleichswertmodell der lmmobilienwe�ermittlungsverordnung 
Das Modell für die Ermittlung des Vergleichswe�s ist in den §§ 24 - 26 lmmoWertV 21 beschrieben . 
Die Ermittlung des vorläufigen Vergleichswerts kann entweder auf der statistischen Auswertung 
einer ausreichenden Anzahl von Vergleichspreisen (Vergleichspreisverfahren) oder auf der 
Multiplikation eines an die Merkmale des zu bewertenden Objektes angepassten Vergleichsfaktors 
mit der entsprechenden Bezugsgröße (VergleichsПktorveҘahren) basieren. 

Zur Ermittlung von V er gleichspr eisen sind Kaufpreise von Grundstücken heranzuziehen,  die mit 
dem zu bewertenden Grundstück hinreichend übereinstimmende Grundstücksmerkmale (z. B. Lage, 
Entwicklungszustand, Art und Maß der baulichen Nutzung, Größe, beitragsrechtlicher Zustand, Gebäudeart, 
baulicher Zustand, Wohnıäche etc.) au�eisen und deren Vertragszeitpunkte in hinreichend 
zeitlicher Nähe zum Wertermittlungsstichtag stehen. Eine hinreichende Ü ber einstimmung der 
Gr undstück smerk male eines Vergleichsgrundstücks mit dem des Wertermittlungsobjekts liegt vor, 
wenn das Vergleichsgrundstück hinsichtlich seiner wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmale 
keine, nur unerhebliche oder solche Abweichungen au�eist, deren Auswirkungen auf die 
Kaufpreise in sachgerechter Weise durch Umrechnungskoeìizienten oder Zu- und Abschläge 
berücksichtigt werden können. Eine hinreichende Ü bereinstimmung des V ertragszeitp unk tes 
mit dem Wertermittlungsstichtag liegt vor, wenn der Vertragszeitpunkt nur eine unerheblich kurze 
Zeitspanne oder nur so weit vor dem Wertermittlungsstichtag liegt, dass Auswirkungen auf die 
allgemeinen Wertverhältnisse in sachgerechter Weise, insbesondere durch Indexreihen, 
berücksichtigt werden können. 

V ergleichsfak toren sind durchschnittliche, auf eine geeignete Bezugseinheit bezogene Werte für 
Grundstücke mit bestimmten wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmalen (Normobjekte). Sie werden 
auf der Grundlage von geeigneten Kaufpreisen und der diesen Kaufpreisen entsprechenden 
Flächen- oder Raumeinheit (Gebäudefaktoren), den diesen Kaufpreisen entsprechenden marktüblich 
erzielbaren jährlichen Erträgen (Ertragsfaktoren) oder einer sonstigen geeigneten Bezugseinheit 
ermittelt. Zur Anwendung des Vergleichsfaktorverfahrens ist der Vergleichsfaktor bei wertrelevanten 
Abweichungen der Grundstücksmerkmale und der allgemeinen Wertverhältnisse mittels 
U mr echnungsk oe®izienten und Indexr eihen oder in sonstiger geeigneter Weise an die Merkmale 
des Wertermittlungsobjektes anzupassen (=> objektspeziФsch angepasster Vergleichsfaktor). 

Ggf. bestehende besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale, die bei der Ermittlung des 
vorläufigen Vergleichswerts nicht berücksichtigt wurden, sind bei der Ableitung des Vergleichswerts 
aus dem marktangepassten vorläufigen Vergleichswert sachgemäß zu berücksichtigen. 

Das Vergleichswertverfahren stellt insbesondere durch die Verwendung von Vergleichspreisen 
(direkt) bzw. Vergleichsfaktoren (indirekt) einen Kaufpreisvergleich dar. 
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Erläuterungen der bei der Vergleichsweˢberechnung veˣendeten Begriʴe 

Vergleichspreise (§ 25 lmmoWeßV 21 )  
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Vergleichspreise werden auf Grundlage von Kaufpreisen solcher Grundstücke (Vergleichsgrundstücke) 
ermittelt, die mit dem zu bewertenden Grundstück hinreichend übereinstimmende Grundstücksmerkmale 
aű eisen und d ie zu Zeitpunkten verkauǽ worden sind (Vertragszeitpunkte), die in hinreichender zeitlichen 
Nähe zum Wertermittlungsstichtag stehen. Die Kaufpreise sind auf ihre Eignung zu prüfen sowie bei etwaigen 
Abweichungen an die Gegebenheiten des Wertermittlungsobjektes anzupassen. 

Vergleichsfaktor (§ 20 lmmoWeßV 21)  
Vergleichsfaktoren sind durchschnittliche Werte für Grundstücke mit bestimmten wertbeeinflussenden 
Grundstücksmerkmalen (Normobjekte), die sich auf eine geeignete Bezugseinheit beziehen. Sie werden auf 
der Grundlage von geeigneten Kaufpreisen und der diesen Kaufpreisen entsprechenden Flächen- oder 
Raumeinheit (Gebäudefaktoren), den diesen Kaufpreisen entsprechenden marktüblich erzielbaren jährlichen 
Erträgen (Ertragsfaktoren) oder einer sonstigen geeigneten Bezugseinheit ermittelt. Um den objektspezifisch 
angepassten Vergleichsfaktor zu ermitteln, ist der Vergleichsfaktor auf seine Eignung zu prüfen und bei 
etwaigen Abweichungen an die Gegebenheiten des Weˡermittlungsobjektes anzupassen. 

Indexreihen (§ 18 lmmoWeßV 21)  
Indexreihen d ienen der Anpassung von Vergleichspreisen und Vergleichsr ktoren an die allgemeinen 
Wertverhältnisse zum Wertermittlungsstichtag. 

Umrechnungskoeɻ izienten (§ 1 9  lmmoWeßV 21)  
Umrechnungskoe~izienten dienen der Anpassung von Vergleichspreisen und Vergleichsfaktoren an die 
wertbeeinflussenden Eigenschaǽen des Wertermittlungsobjekts (z. B. Lage, Entwicklungszustand, Art und 
Maß der baulichen Nutzung, Größe, beitragsrechtlicher Zustand, Gebäudeart, baulicher Zustand, Wohnfläche 
etc.). 

Zu-/ Abschläge 
Hier werden Zu-/Abschläge zum vorläufigen (relativen) Vergleichsweˡ berücksichtigt. Diese liegen 
insbesondere in einer ggf. vorhandenen abweichenden Zuordnung von Sondernutzungsrechten beim 
Bewertungsobjekt und der dem vorläufigen ( rel . )  Vergleichswert zugrundeliegenden Vergleichsobjekte 
begründet. 

Marktübliche Zu- oder Abschläge (§ 7 Abs. 2 lmmoWeßV 21)  
Lassen sich d ie allgemeinen Wertverhältnisse bei Verwendung der Vergleichsfaktoren/Vergleichspreise auch 
durch eine Anpassung mittels Indexreihen oder in anderer geeigneter Weise nicht ausreichend 
berücksichtigen, ist zur Ermittlung des marktangepassten vorläufigen Vergleichswerts eine zusätzliche 
Marktanpassung durch marktübliche Zu- oder Abschläge erforderlich. 

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (§ 8 Abs. 3 lmmoWeßV 21 ) 
Unter den besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmalen versteht man alle vom üblichen 
Zustand vergleichbarer Objekte abweichenden individuellen Eigenschay en des Bewertungsobjekts 
(z. 8. Abweichungen vom normalen baulichen Zustand , eine wirtschaǽliche Überalterung, insbesondere Bau­
mängel und Bauschäden (siehe nachfolgende Erläuterungen), grundstücksbezogene Rechte und Belastun­
gen oder Abweichungen von den marktüblich erzielbaren Erträgen). 
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Baumängel und Bauschäden (§ 8 Abs. 3 lmmoWertV 21) 
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Baumängel sind Fehler, die dem Gebäude i. d .  R. bereits von Anfang an anhaften - z. B. durch 
mangelhafte Ausführung oder Planung. Sie können sich auch als funktionale oder ästhetische Mängel 
durch die Weiterentwicklung des Standards oder Wandlungen in der Mode einstellen. 

Bauschäden sind auf unterlassene Unterhaltungsauʺendungen, auf nachträgliche äußere Einwirkungen oder 
auf Folgen von Baumängeln zurückzuführen. 

Für behebbare Schäden und Mängel werden die d iesbezüglichen Wertminderungen auf der Grundlage der 
Kosten geschätzt, die zu ihrer Beseitigung aufzuwenden sind. Die Schätzung kann durch pauschale Ansätze 
oder auf der Grundlage von auf Einzelpositionen bezogenen Kostenermittlungen erfolgen. 

Der Bewertungssachverständige kann i. d. R. d ie wirklich erforderlichen Aufwendungen zur Herstellung eines 
normalen Bauzustandes nur überschlägig schätzen, da 

nur zerstörungsfrei - augenscheinlich untersucht wird, 

grundsätzlich keine Bauschadensbegutachtung erfolgt (dazu ist die BeauǾragung eines Sachverständigen 
für Schäden an Gebäuden notwendig). 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Angaben in d ieser Verkehrswertermittlung allein aufgrund 
Mitteilung von Auftraggeber, Mieter etc. und darauf beruhenden Inaugenscheinnahme beim Ortstermin ohne 
jegliche d iʁ erenzierte Bestandsaufnahme, technischen, chemischen o. ä. Funktionsprüfungen, Vorplanung 
und Kostenschätzung angesetzt sind . 

5.4.1 Vergleichswertermittlung auf der Basis eines Vergleichsaktors 

Nachfolgend wird der Vergleichswert des Wohnungseigentums auf der Basis eines Vergleichsfaktors für 
Wohnungseigentum ermittelt. 

1. Umrechnung des Vergleichsfaktors auf den beitragsfreien Zustand 
Basiswe� in Abhängigkeit vom Lagewe� und dem Baujahr = 1 . 1 50,00 Ńm2 

im Vergleichsfaktor nicht enthaltene Beiträge + 0,00 ɜm2 

im Vergleichsfaktor enthaltener Stellplatzanteil - 0,00 ɜm2 

beitragsfreier Vergleichsfaktors 
(Ausgangswert für weitere Anpassung) = 1.150,00 €/m2 

I I . Zeitliche Anpassung des Vergleichsfaktors 
Vergleichsfaktor Bewertungsobjekt Anpassungsfaktor 

Stichtag 01 .01 .2024 20. 1 2.2024 X 1 ,00 
I I I .  Anpassungen wegen Abweichungen in den we�beeinflussenden Zustandsmerkmalen 

Wohnfläche (m2
) 80,00 80,00 X 1 ,00 

Anzahl 
Wohneinheiten 25 1 2  X 1 ,04 
angepasster beitragsfreier Vergleichsfaktor = 1 . 1 50,00 ɜm2 

vorläufiger relativer Vergleichswert auf Vergleichsfaktorbasis = 1.150,00 €/m2 
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5.4.2 Vergleichswe� 

Ermittlung des Vergleichsweɑs vorläufiger gewichtet gemittelter relativer VergleichsweƁ Zu-/ Abschläge (x 1,01 Umrechnungskoezizient abweichende Anzahl Wohnungen) vorläufiger bereinigter relativer Vergleichswert Wohnfläche Wohnung Nr. 11 (Dachgeschoss) 

vorläufiger Vergleichswert Marktübliche Zu- oder Abschläge (geƀ. § 7 Abs. 2 lmmoWeƂV 21 u.a.) 
vorläufiger marktangepasster Vergleichswert besondere objektspezifischen Grundstücksmerkmale 
Vergleichsweɑ 

+ = 
X = 
X = + 
= 

rd. 

1 . 1 50 ,00 €/m2 

1 1 ,50 €/m2 

1 . 16 1 ,50 €/m2 

69,50 m2 

80.724,25 € 1 ,00 80.724,25 € 5.000,00 € 85.724,25 € 
85.100100 t 
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Der Ve rgle ichsweƨ wurde zum Wertermittlungsstichtag 20.07.2023 mit rd. 85.700,00 € ermittelt. 

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale das Sondereigentum betreɻ end Hier werden d ie wertmäßigen Auswirkungen der nicht in den Wertermittlungsansätzen des Sachwertveſahrens bereits berücksichtigten Besonderheiten des Objekts korrigierend insoweit berücksichtigt, wie sie oŌensichtlich waren oder vom Au�raggeber, Eigentümer etc. mitgeteilt worden sind. 
besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale Weɑbeeinflussung 

Weitere Besonderheiten 
• Sondernutzungsrecht an dem rechten Carportplatz 5.000,00 € 

Summe 5.000,00 € 
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5.5 Ertragswertermittlung für den Bewertun gsteilbereich A. Flurstück 1 37/6 

5.5. 1 Das Ertragswertmodel l  der lmmobi lienwe¨ermittlungsverordnung 
D as Modell für die Ermittlung des Ertragswerts ist in den §§ 27 - 34 lmmoWer tV 21 beschrieben.  
D ie Ermittlung des Ertrag swerts basiert auf den mark tüblich erzielb aren jährlichen Erträgen 
(insbesondere Mieten und Pachten) aus dem Grun dstück. D ie Summe aller Er träg e  wird als Rohe*rag 
bezeichn et. Maßgeblich für den vorläufigen (Ertrag s)Wert des Grun dstück s ist jedoch der 
Reine*rag. Der Rein ertrag ermittelt sich als Rohertrag abzüglich der Aufwen dun gen, die der 
Eigen tümer für die Bewirtschaftun g ein schließlich Erhaltun g des Grun dstück s auʄ en den muss 
(BewiǕschaШungskosten). 

D as Er trag swertverfahren fußt auf der Ü berleg un g, dass der dem Grun dstück seig en tümer 
verbleiben de Rein ertrag aus dem Grun dstück die Verzin sung des Grun dstück swerts 
(bzw. des dafür gezahlten Kaufpreises) darstellt. D eshalb wird der Ertrag swert als RentenbaĎe* 
durch Kapitalisierun g des Rein ertrags bestimmt. 

H ierbei ist zu beachten , dass der Rein ertrag für ein bebautes Grun dstück sowohl die Verzin sung 
für den Grun d un d Boden als auch für die auf dem Grun dstück vorhan den en baulichen 
(insbesondere Gebäude) un d son stigen An lagen (z. B. Anpıanzungen) darstellt. D er Grun d un d Boden 
g ilt grun dsätzlich als un vergäng lich ( bzw. un zerstö rbar) . D agegen ist die (wiɐschaǼliche) 
Restnutzungsdauer der baulichen un d son stigen An lagen zeitlich begren zt. 

D er Bodenwe* ist getrenn t vom Wer t  der Gebäude un d Außen an lagen i. d. R. im 
Verglei chswertver fahren (vgl. § 40 Abs. 1 lmmoWertV 21) grun dsätzlich so zu ermitteln , wie er sich 
ergeben würde, wenn das Grun dstück un bebaut wäre. 

D er auf den Boden wert en tfallen de Rein ertrag san teil wird durch Multiplik ation des Boden werts 
mi t dem Liegenschaôszinssatz besti mmt. (Der BodeneҠragsanteђ steɋt somit die ewige Rentenrate des 
Bodenwerts dar.) 

D er auf die baulichen An lag en en tfallen de Rein ertrag san teil erg ibt sich als D ifferen z 
,,(Gesamt)Rein ertrag des Grun dstück s" abzüg lich „Rein ertragsan teil des Grun d un d Boden s" . 

D er vorl äufig e E*ragswe* der baulichen Anlagen wird durch Kapitalisierung 
(d. h. Zeitrentenbarwertberechnung) des (ReinJErtrag san teils der baulichen un d son stigen An lagen 
un ter Ver wen dung des Li egen schaʂ szin ssatzes un d der Restn utzung sdauer ermittelt. 

Der vorläufige Ertrag swert setzt si ch aus der Summe von „Boden wer t" un d „ vorläufig em Ertragswert 
der baulichen An lag en" zusammen.  

Gg f. bestehen de besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale, die bei der Ermittlun g des 
vorläufig en Ertrag swerts n i cht berück si chtigt wurden , sin d bei der Abl eitun g des Ertrag swerts aus 
dem vorläufig en Er tragswer t sachg emäß zu berück sichtigen . 

D as E*ragswe*verfahren stellt in sbeson dere durch Verwen dun g des aus Kaufpreisen 
abg eleiteten L iegen schaftszin ssatzes einen Kaufpreisvergleich i m  Wesen tli chen auf der 
Grun dlage des mark tüblich erzielbaren Grun dstück srein e¶ rag es dar. 
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Erläuterungen der bei der EҡragsweҢberechnung veˣendeten Begriʴe 

Roheңrag (§ 31 Abs. 2 lmmoWeǕV 21) 
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Der Rohertrag umfasst alle bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung und zulässiger Nutzung marktüblich 
erzielbaren Erträge aus dem Grundstück. Bei der Ermittlung des Rohertrags ist von den üblichen 
(nachhaltig gesicherten) Einnahmemöglichkeiten des Grundstücks (insbesondere der Gebäude) auszugehen. 
Als marktüblich erzielbare Erträge können auch die tatsächlichen Erträge zugrunde gelegt werden, wenn diese 
marktüblich sind. 

Weicht die tatsächliche Nutzung von Grundstücken oder Grundstücksteilen von den üblichen, nachhaltig 
gesicherten Nutzungsmöglichkeiten ab und/oder werden für die tatsächliche Nutzung von Grundstücken oder 
Grundstücksteilen vom Üblichen abweichende Entgelte erzielt, sind für die Ermittlung des Rohertrags 
zunächst die für eine übliche Nutzung marktübl ich erzielbaren Erträge zugrunde zu legen. 

BewirtschaŲungskosten ɡ 32 lmmoWeǕV 21) 
Die Bewirtschaftungskosten sind marktüblich entstehende Aufwendungen, die für eine ordnungsgemäße 
BewirtschaǾung und zulässige Nutzung des Grundstücks ̍sbesondere der Gebäude) laufend erforderlich 
sind. Die Bewirtschaftungskosten umfassen die Veˤaltungskosten, die Instandhaltungskosten, das 
Mietausfallwagnis und die Betriebskosten. 

Unter dem Mietausfallwagnis ist insbesondere das Risiko einer Ertragsminderung zu verstehen, die durch 
uneinbringliche Rückstände von Mieten, Pachten und sonstigen Einnahmen oder durch vorübergehenden 
Leerstand von Raum, der zur Vermietung, Verpachtung oder sonstigen Nutzung bestimmt ist, entsteht. 
Es umfasst auch das Risiko von u neinbringlichen Kosten einer Rechtsverfolgung auf Zahlung, Aufhebung 
eines Mietverhältnisses oder Räumung (§ 32 Abs. 4 lmmoWertV 2 1  und § 29 Satz 1 und 2 II. BV). 

Zur Bestimmung des Reinertrags werden vom Rohertrag nur die Bewirtschaftungskosten(antei/e) in Abzug 
gebracht, die vom Eigentümer zu tragen sind, d. h. nicht zusätzlich zum angesetzten Rohertrag auf die Mieter 
umgelegt werden können. 

Ertragswe� / RentenbaҦe� (§ 29 und § 34 /mmoWeǕV 21) 
Der vorläufige Ertragswert ist der auf die Wertverhältnisse am Wertermittlungsstichtag bezogene 
(Einmaf)Betrag, der der Summe aller aus dem Objekt während seiner Nutzungsdauer erzielbaren 
(Rein)Erträge einschließlich Zinsen u nd Zinseszinsen entspricht. Die Einkünfte aller während der 
Nutzungsdauer noch anfallenden Erträge - abgezinst auf die Wertverhältnisse zum Wertermittlungsstichtag -
sind wertmäßig gleichzusetzen mit dem vorläufigen Ertragswert des Objekts. 

Als Nutzungsdauer ist für die baulichen und sonstigen Anlagen die Restnutzungsdauer anzusetzen, für den 
Grund und Boden unendlich (ewige Rente). 

Liegenschaftszinssatz (§ 21 Abs. 2 lmmoWeǕV 21) 
Der Liegenschaftszinssatz ist eine Rechengröße im Ertragswertverfahren. Er ist auf der Grundlage geeigneter 
Kaufpreise und der ihnen entsprechenden Reinerträge für mit dem Bewertungsgrundstück hinsichtlich 
Nutzung und Bebauung gleichartiger Grundstücke nach den Grundsätzen des Ertragswertverfahrens als 
Durchschnittswert abgeleitet (vgl. § 21 Abs. 2 lmmoWertV 21). Der Ansatz des (marktkonformen) 
LiegenschaǾszinssatzes für die Wertermittlung im Ertragswertverfahren stellt somit sicher, dass das 
Ertragswertverfahren ein marktkonformes Ergebnis liefert, d. h. dem Verkehrswert entspricht. 

Der Liegenscha�szinssatz ist demzufolge der Marktanpassungsfaktor des Ertragswertverfahrens. Durch ihn 
werden die allgemeinen Wertverhältnisse auf dem Grundstücksmarkt erfasst, soweit diese nicht auf andere 
Weise berücksichtigt sind. 
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Restnutzungsdauer ɡ 4 i. V. m. § 12 Abs. 5 lmmoWeɏV 21) 
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Die Restnutzungsdauer bezeichnet die Anzahl der Jahre, in denen eine bauliche Anlage bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung voraussichtlich noch wirtscha�lich genutzt werden kann . Als Restnutzungsdauer ist in erster Näherung die Diōerenz aus 'üblicher Gesamtnutzungsdauer' abzüglich 'tatsächlichem Lebensalter am Wertermittlungsstichtag' zugrunde gelegt. Diese wird allerd ings dann verlängert (d. h. das Gebäude fiktiv 
verjüngt), wenn beim Bewertungsobjekt wesentliche Modern isierungsmaßnahmen durchgeführt wurden oder in den Wertermittlungsansätzen unmittelbar erforderliche Arbeiten zur Beseitigung des Unterhaltungsstaus sowie zur Modernisierung in der Wertermittlung als bereits durchgeführt unterstellt werden. 
Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (§ 8 Abs. 3 lmmoWeɏV 21) Unter den besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmalen versteht man alle vom üblichen Zustand vergleichbarer Objekte abweichenden individuellen E igenschaften des Bewertungsobjekts 
(z. B. Abweichungen vom normalen baulichen Zustand, eine wirtschaǼliche Überalterung, insbesondere 
Baumängel und Bauschäden (siehe nachfolgende EҜäuterungen), oder Abweichungen von den marktüblich erzielbaren Erträgen). 
Baumängel und Bauschäden (§ 8 Abs. 3 lmmoWeɏV 21) Baumängel sind Fehler, die dem Gebäude i. d. R. bereits von Anfang an anhaften - z. B. durch mangelhaŎe Ausführung oder Planung. Sie können sich auch als funktionale oder ästhetische Mängel durch die Weiterentwicklung des Standards oder Wandlungen in der Mode einstellen . Bauschäden sind auf unterlassene Unterhaltungsaufwendungen,  auf nachträgliche äußere Einwirkungen oder auf Folgen von Baumängeln zurückzuführen . Für behebbare Schäden und Mängel werden die diesbezügl ichen Wertminderungen auf der Grundlage der Kosten geschätzt, die zu ihrer Beseitigung aufzuwenden sind. Die Schätzung kann durch pauschale Ansätze oder auf der Grundlage von auf Einzelpositionen bezogenen Kostenermittlungen erfolgen. Der Bewertungssachverständige kann i .  d. R. die wirklich erforderlichen AuŐendungen zur Herstellung eines normalen Bauzustandes nur überschlägig schätzen, da 
• nur zerstörungsfrei - augenscheinlich untersucht wird , 
• grundsätzlich keine Bauschadensbegutachtung erfolgt (dazu ist die BeauЪragung eines 

Bauschadens-Sachverständigen notwendig). Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Angaben in dieser Verkehrswertermittlung allein aufgrund Mitteilung von Auŏraggeber, Mieter etc. und darauf beruhenden in Augenscheinnahme beim Ortstermin ohne jegliche differenzierte Bestandsaufnahme, technischen, chemischen o. ä. Funktionsprüfungen,  Vorplanung und Kostenschätzung angesetzt sind. 
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5.5.2 Ertragswertberechnung 

5 K 15/24 Seite 24 

Gebäudebezeichnung Mieteinheit Fläche marktüblich eҨielbare 
Nettokaltmiete 

Nutzung/Lage (m2) (€/m2) monatlich jährlich 
{€) (€) 

Mehҙamilienhaus Wohnung Nr. 11 69,50 8,64 600,48 7.205,76 

Summe 69,50 600,48 7.205,76 

Die Ertragswertermittlung wird auf der Grundlage der marktüblich erzielbaren Nettokaltmiete 
durchgeführt. 

jährlicher Rohe�rag (Summe der marktüblich erzielbaren jährlichen Nettokaltmieten) 

Bewi�schaŲungskosten (nur Anteil des Vermieters) 
(33,00 % der marktüblich erzielbaren jährlichen Nettokaltmiete) 

jährlicher Reine�rag 
Reine�ragsanteil des Bodens (Verzinsungsbetrag nur des BodenwelanteVs, 
der den Erträgen zuzuordnen isv vgl. Bodenwemermittlung) 
2,00 % von 17.000,00 € (LiegenschaIszinssatz x anteWiger Bodenwert (beitragsfrei)) 

Reine�ragsanteil der baulichen und sonstigen Anlagen 
Kapitalisierungsfaktor (gek. § 34 Abs. 2 lmmoWemV 21) 
bei LZ = 2,00 % Liegenschaftszinssatz 
und RND = 16 Jahren Restnutzungsdauer 

vorläufiger E�ragswe� der baulichen und sonstigen Anlagen 
anteiliger Bodenwert (vgl. Bodenwemermitwung) 

vorläufiger E�ragswe� des Wohnungseigentums 
Marktanpassung durch marktübliche Zu- oder Abschläge 
marktangepasster vorläufiger E�ragswe� des Wohnungseigentums 
besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale 
E�ragswe� des Wohnungseigentums 

= 

= 

X 

= 

+ 
= 
+ 
= 
+ 
= 

rd. 

7. 205, 76 € 

2.377, 90 € 
4. 8 27, 8 6 € 

340, 00 € 
4.487, 8 6  € 

13 ,578 
60.936, 16 € 
17.000,00 € 
77.936, 16 € 

0, 00 € 
77.936,16 € 
5.000, 00 € 

82. 93 6,16 € 

82.900, 00 € 
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Erläuterungen zu den Wertansätzen in der Ertragsweˢberechnung 

Wohn- bzw. Nutzflächen 
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Die Berechnungen der Wohn- bzw. Nutzflächen wurden von mir durchgeführt. Sie orientieren sich an der 
Wohnflächen- und Mietwertrichtlinie zur wohnwertabhängigen Wohnflächenberechnung und Mietwertermitt­
lung (WMR), in der die von der Rechtsprechung insbesondere für Mietwertermittlungen entwickelten 
Maßgaben zur wohnwertabhängigen Anrechnung der Grundflächen auf die Wohnfläche systematisiert sind, 
sofern diesbezügliche Besonderheiten nicht bereits in den Mietansätzen berücksichtigt sind (vgl. [2], Te˃ 1, 
Kapitel 15) bzw. an der in der regionalen Praxis üblichen Nutzflächenermittlung. Die Berechnungen können 
demzufolge teilweise von den diesbezüglichen Vorschriften (WoFIV; II. BV; DIN 283; DIN 277) abweichen; 
sie sind deshalb nur als Grundlage dieser Wertermittlung verwendbar. 

Rohe�rag 
Die Basis für die Ermittlung des Rohertrags ist die aus dem Grundstück m arktüblich erzielbare Nettokaltmiete. 
Diese entspricht der jährlichen Gesamtmiete ohne sämtl iche auf den Mieter zusätzlich zur Grundmiete 
umlagefähigen Bewirtschaftungskosten. 

Die m arktüblich erzielbare Miete wurde auf der Grundlage von verfügbaren Vergleichsmieten für mit dem 
Bewertungsgrundstück vergleichbar genutzte Grundstücke 

• aus dem Mietspiegel der Gemeinde oder vergleichbarer Gemeinden, 
• aus dem Sprengnetter Preisspiegel Wohnm ieten aus dem Sprengnetter-Marktdatenportal 
• aus der lage- und objektabhängigen Sprengnetter-Vergleichsmiete für ein Standardobjekt aus dem 

Sprengnetter-Marktdatenportal und/oder 
• aus anderen Mietpreisverö�entlichungen 
als mittelfristiger Durchschnittswert abgeleitet und angesetzt. Dabei werden wesentliche Qual itätsunterschiede 
des Bewertungsobjektes hinsichtlich der m ietwertbeeinflussenden Eigenschaǽen durch entsprechende 
Anpassungen berücksichtigt. 

Bewi�schaŲungskosten 
Die vom Vermieter zu tragenden Bewirtschaftungskostenanteile werden auf der Basis von Marktanalysen 
vergleichbar genutzter Grundstücke ̌nsgesamt als prozentualer Ante˃ am Rohertrag, oder auch auf �m2 

Wohn- oder Nuһıäche bezogen oder als Absolutbetrag je Nutzungseinheit bzw. BewirtschaЫungskostenan­
teѐ) bestimmt. 

Dieser Wertermittlung werden u. a. die veröffentlichten durchschnittlichen Bewirtschaftungskosten zugrunde 
gelegt. Dabei wurde darauf geachtet, dass dasselbe Bestimmungsmodell verwendet wurde, das auch der 
Ableitung der L iegenschaʹszinssätze zugrunde liegt. 

LiegenschaŲszinssaҼ 
Der für das Bewertungsobjekt angesetzte objektspezifisch angepasste Liegenschaftszinssatz wurde auf der 
Grundlage 

• der verfügbaren Angaben des örtlich zuständigen Gutachterausschusses unter Hinzuziehung 
• der verfügbaren Angaben des Oberen Gutachterausschusses bzw. der Zentralen Geschäftsstelle, 
• des veröffentlichten Gesamtsystems der bundesdurchschnittl ichen Liegenschaftszinssätze als 
Referenz- und Ergänzungssystem, in dem die Liegenschaftszinssätze gegliedert nach Objektart, 
Restnutzungsdauer des Gebäudes sowie Objektgröße (d. h. des Gesamtgrundstückswerts) angegeben sind, 
sowie 
• eigener Ableitungen des Sachverständigen, insbesondere zu der regionalen Anpassung der v. g. 
bundesdurchschnittlichen Liegenschaʹszinssätze und/oder 
• des lage- und objektabhängigen Sprengnetter-Liegenschay szinssatzes aus dem Sprengnetter-Marktda­
tenportal bestimmt. 
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Ermittlung des Gebäudestandards für das Gebäude: Wohnung Nr. 1 1  

Bauteil Wägungsanteil Standardstufen 
[%1 1 2 3 4 5 

Außenwände 23,0 % 0,7 0,3 
Dach 1 5,0 % 0,7 0,3 
Fenster und Außentüren 1 1 ,0 % 0,7 0,3 
Innenwände und -türen 1 1 ,0 % 1 ,0 
Deckenkonstruktion 1 1 ,0 % 0,7 0,3 
Fußböden 5,0 % 0,7 0,3 
Sanitäreinrichtungen 9,0 % 1 ,0 
Heizung 9,0 % 1 ,0 
Sonstige technische Ausstattung 6,0 % 0,5 0,5 
insgesamt 100,0 % 1 6, 1  % 61 ,4 % 22,5 % 0,0 % 0,0 % 

Beschreibung der ausgewählten Standardstufen 
Außenwände 

Holzfachwerk, Ziegelmaueɒerk; Fugenglattstrich, Putz, Verkleidung mit 
Standardstufe 1 Faserzementplatten, Bitumenschindeln oder einfachen Kunststoffplatten; kein oder deutlich 

nicht zeitgemäßer Wärmeschutz (vor ca. 1 980) 

Standardstufe 3 ein-/zweischaliges Maueɒerk, z.B. aus Leichtziegeln, Kalksandsteinen, Gasbetonsteinen; 
Edelputz; Wärmedämmverbundsystem oder Wärmedämmputz (nach ca. 1 995) 

Dach 

Standardstufe 2 einfache Betondachsteine oder Tondachziegel, Bitumenschindeln; nicht zeitgemäße 
Dachdämmung (vor ca. 1995) 

Standardstufe 3 Faserzement-Schindeln, beschichtete Betondachsteine und Tondachziegel, 
Folienabdichtung; Dachdämmung (nach ca. 1 995) 

Fenster und Außentüren 

Standardstufe 2 Zweifachverglasung (vor ca. 1 995); Haustür mit nicht zeitgemäßem Wärmeschutz 
(vor ca. 1 995) 

Standardstufe 3 Zweifachverglasung (nach ca. 1 995), Rollläden (manuell); Haustür mit zeitgemäßem 
Wärmeschuě (nach ca. 1 995) 

Innenwände und -türen 

Standardstufe 2 massive tragende Innenwände, nicht tragende Wände in Leichtbauweise 
(z.B. Holzständeɒände mit Gipskarton), Gipsdielen; leichte Türen, Stahlzargen 

Deckenkonstruktion 
Standardstufe 2 Holzbalkendecken mit Füllung , Kappendecken 
Standardstufe 3 Betondecken mit Tritt- und Luftschallschutz (z.B. schwimmender Estrich); einfacher Putz 

Fußböden 
Standardstufe 2 Linoleum-, Teppich-, Laminat- und PVC-Böden einfacher Art und Ausführung 

Standardstufe 3 Linoleum-, Teppich-, Laminat- und PVC-Böden besserer Art und Ausführung, Fliesen, 
Kunststeinplatten 

Sanitäreinrichtungen 

Standardstufe 2 1 Bad mit WC, Dusche oder Badewanne; einfache Wand- und Bodenfliesen, teilweise 
ge�iest 

Heizung 

Standardstufe 2 Fern- oder Zentralheizung, einfache Warmluftheizung, einzelne Gasaußenwandthermen, 
Nachtstromspeicher-, Fußbodenheizung (vor ca. 1 995) 

Sonstige technische Ausstattung 
Standardstufe 2 wenige Steckdosen, Schalter und Sicherungen 

Standardstufe 3 zeitgemäße Anzahl an Steckdosen und Lichtauslässen; Zählerschrank (ab ca. 1 985) mit 
Unterverteilung und Kippsicherungen 
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Gesamtnutzungsdauer 
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Die Gesamtnutzungsdauer (GND) ergibt sich aus der Art der baulichen Anlage und dem den 
Wertermittlungsdaten zugrunde liegenden Modell. Dabei wurde darauf geachtet, dass dasselbe 
Bestimmungsmodell verwendet wurde, das auch der Ableitung der Liegenschaftszinssätze zugrunde l iegt. 

Restnutzungsdauer 
Als Restnutzungsdauer ist in erster Näherung die Diʁ erenz aus 'übl icher Gesamtnutzungsdauer' abzüglich 
'tatsächlichem Lebensalter am Wertermittlungsstichtag' zugrunde gelegt. Diese wird allerdings dann verlängert 
(d. h. das Gebäude fiktiv verjüngt), wenn beim Bewertungsobjekt wesentliche Modernisierungsmaßnahmen 
durchgeführt wurden oder in den Wertermittlungsansätzen unmittelbar erforderliche Arbeiten zur Beseitigung 
des Unterhaltungsstaus sowie zur Modernisierung in der Wertermittlung als bereits durchgeführt unterstellt 
werden. 

Zur Bestimmung der Restnutzungsdauer, insbesondere unter Berücksichtigung von durchgeführten oder zeit­
nah durchzuführenden wesentlichen Modernisierungsmaßnahmen, wird das in [1], Kapitel 3.02.4 beschrie­
bene Modell angewendet. 

Di�erenzie!e Ermittlung der Restnu$ungsdauer 
für das Gebäude: westliches Meh amilienhaus 
Das ca. 1930 errichtete Gebäude wurde modernisiert. 

Zur Ermittlung der modifizierten Restnutzungsdauer werden die wesentlichen Modernisierungen zunächst in 
ein Punktraster (Punktrastermethode nach .Anlage 2 lmmoWertV 2 1 ") eingeordnet. 

Hieraus ergeben sich 2,4 Modernisierungspunkte (von max. 20 Punkten). Diese wurden wie folgt ermittelt: 

ersich˙ich sind: 
- Erneuerung Fenster einschl. 1 Roll laden 
- Dachdeckung 
- Wärmedämmputz 
untersteʮt wird: 
- Erneuerung Heizungsanlage 
- Modernisierung Boden-, Wand- & Deckenbekleidungen 
- (Teil-)Modernisierung Bad 

Ausgehend von den 2,4 Modernisierungspunkten, ist dem Gebäude der Modernisierungsgrad „kleine Moder­
nisierungen im Rahmen der Instandhaltung" zuzuordnen. 

In Abhängigkeit von: 

• der üblichen Gesamtnutzungsdauer (80 Jahre) und 

• dem (.vorläufigen rechnerischen") Gebäudealter (2024 - 1 930 = 94 Jahre) ergibt sich eine 
(vorläufige rechnerische) Restnutzungsdauer von (80 Jahre - 94 Jahre =) 0 Jahren 

• und aufgrund des Modernisierungsgrads .kleine Modernisierungen im Rahmen der Instandhaltung" 
ergibt sich für das Gebäude gemäß der Punktrastermethode „Anlage 2 lmmoWertV 21 " eine (modifizierte) 
Restnutzungsdauer von 1 6  Jahren. 
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5.6 Bodenwe¨ermittlung für den Bewertun gsteilbereich B. Flurstück 1 38/2 
BodenrichtweL mit Definition des BodenrichtweLgrundstücks 

Der Bodenrichēe* beträgt 1 15,00 €/m2 z um Stichtag. 
Das Boden richtwertgrun dstück ist wie folgt defin iert: 

abgaben rechtlicher Zustan d 

Beschreibung des Gesamtgrundstücks 

Wertermittl un gsstichtag 
En twicklun gsz ustan d 

Grun dstück sfläche 

BodenweLermittlung des Gesamtgrundstücks 

= 

= 
= 

= 

frei 

20. 12.2024 
baureifes L an d  

247 m2 

Nachfolgen d wird der Boden richtwert an die allgemein en Wertverhältn isse zum 
Wertermittlun gsstichtag 20. 12. 2024 un d die wertbeein flussen den Grun dstück smerkmale des 
Gesamt grun dstücks an gep asst. 

1. Umrechnung des BodenrichtweLs auf den beitragsfreien Zustand 
beitragsrechtlicher Zustand des Bodenrichtwerts = frei 
beitragsfreier BodenrichtweL Anlage 1 
(Ausgangswert für weitere Anpassung) = 1 1 5,00 €/m2 

II . Zeitliche Anpassung des BodenrichtweLs 
Richtwertgrundstück Bewertungsgrundstück Anpassungsʳktor 

Stichtag 01.01.2024 20.12.2024 X 1,00 

II I . Anpassungen wegen Abweichungen in den weLbeeinflussenden G rundstücksmerkmalen 
Art der baulichen WA Weg X 0 ,10 
Nutzung (aɋgemeines Wohngebiet) (Verkehrsıäche) 
lageangepasster beitragsfreier BRW am Wertermittlungsstichtag = 11,50 €/m2 

Fläche (m2
) keine Angabe 247 X 1,00 

vorläufiger 
objektspezifisch angepasster beitragsfreier BodenrichtweL = 1 1 ,50 €/m2 

IV. ErmiOlung des GesamtbodenweLs 
objektspezifisch angepasster beitragsfreier BodenrichtweL = 1 1 ,50 €/m2 

Fläche X 247 m2 

beitragsfreier Bodenwert = 2.840,50 € 
rd, 2.8�0,00 f 

Der abgabenfreie Gesamtbodenwe* 
beträgt z um Wertermitt lun gsstichtag 20. 12.2024 in sgesamt 2,840.00 €. 
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5.6.1 Ermittlung des anteiligen Bodenwerts des Miteigentumsanteils 
Der a nteilige Bodenwert wird entsprechend dem zugehö rigen Miteigentumsa nteil (ME = 77,811. 000) 
des zu bewertenden Woh nungseigentums ermittel t. 

Ermittlung des anteiligen Bodenwe�s 
Gesamtbodenwert 2.840,00 € 
Zu-/ Abschläge aufgrund bestehender Sondernutzungsrechte 0,00 € 
angepasster Gesamtbodenwert 2.840,00 € 
Miteigentumsanteil (ME) X 7 4, 1 00/1 .000 
vorläufiger anteiliger Bodenwert 21 0,44 € 
Zu-/Abschläge aufgrund bestehender Sondernutzungsrechte 0,00 € 
anteiliger Bodenwe� = 21 0,44 € 

rd, 210,00 € 

Der anteilige Bodenwe� beträgt zum Wertermittlungsstichtag 20. 1 2.2024 210100 €. 

5. 7 Ve rgle ichswe¸e rmittlung für de n Be we¸ ungste il be re ich „B. Flurstück 138 /2" 

Zur Bewertung des unbeba uten Bewertungsteilbereichs „B. Flurstück 138/2" sind ergänzend zum 
reinen Bodenwert evtl. vorha ndene Wertbeei nflussungen durch Außena nla gen oder besondere 
objektspezifische Grundstücksmerkma le (z. 8. Pachtrechte oder Wartezeiten bis zur Nutzbarkeit) zu 
berücksichtigen. 

ante ilige r  Bode nwe¸ für den Bewertungsteilbereich B. Flurstück 138 /2 
(vgl. Bodenwertermittlung) 

210,00 € 

ante ilige r  We¸ de r Auße nanlage n (vgl. Einzelaufstellung) + 1.48 2,00 € ---------
vorläufige r  Ve rgle ichswe¸ Bewertungsteilbereich 8.  Flurstück 138 /2 = 1.692,00 € 
Marktanp assungsfaktor x 0,00 € ---------
vorläufige r  mark tangep asste r  Vergle ichswe rt Bewertungsteilbereich 
B. Fl urstück 138 /2 = 1.692,00 € 
Be rück sichtigung 
be sonde re r obje k tspe zifische r  Grundstück sme rk male 0,00 € 
Ve rgle ichswe¸ Bewertungsteilbereich B. Flurstück 138 /2 = 1.692,00 € 

Außenanlagen Sachwert 

20.000,00 € 
Summe 

Anteil 

ME 

rd. 1.690,00 € 

anteѓiger Sachwert 

1 .482,00 € 
1 .482,00 € 

 



Sachverständigenbüro 
Dipl. - Ing. Rudolf Ahrens Architekt 

5.8 Ve rkeh rswe rt 

5 K 15/24 Seite 30 

Die Verfa hren swert e  (Vergleichswert un d/ oder E¶ ra gswert) ergeben sich au s der Summe der 
ein zeln en Verfa hren swerte der jeweiligen Bewert un gst eilbereiche 

Bezeichn un g des 
Bewert un gsteilbereichs 

A. Fl urst ück 137/6 

B. Flurst ück 138 /2 

Summe 

Vergleichswert 

85.700, 00 € 

1.6 9 0, 00 € 

87.390, 00 € 

Ertra gswert 

82.900, 00 € 

1.690, 00 € 

84.590, 00 € 

Grun dstück e mit der Nu tzba rk eit des Bewe¶ un gsgrun dstück s werden üblicherweise zu Ka ufp reisen 
gehan delt ,  die sich vorran gig a m  Vergleichswert orien tieren .  

Der Ver gle ich swe¸ wurde zum Wertermit tlun gsstichta g m it rd. 87.390, 00 € ermittelt .  
Der zur St üt zun g ermitt elt e E¸ ragswe¸ beträgt rd. 84.590, 00 €.  

Der Ve rkeh rswe¸ für den 74, 1/1000 Mite ige nt umsante il an dem mit ein er 
Meh rfamilie nw oh nh ausanlage mit elf Eigentumswohnungen beba ut en Grun dstück verbun den 
mit dem im Dachgeschoss des westlichen Meh�am�ienhauses befindlichen Sonde re ige nt um 
an der Wohnung Nr. 11 des Au āeilun gsp lan es plus dem Sonder nut zungsre ch t  an dem rechten 
Ca rp ortp la tz in 3 8527 Me ine OT Gr asse l, Be ve nrode r St raße 19 

Wohn un gsgrun dbuch 
Grassel 

Gema rk un g  
Grasse/ 

Blat t 
711 

Flur 
1 

wird zum Wert ermitt lun gsst ichta g 20.12.2024 mit rd. 

87.400,00 € 

lfd. Nr. 
1 

Flurstück 
137 /6 sowie 138/2 

in Worten: siebenundachtzigtausendvierhundert Euro 

geschät zt. 

 



Sachverständigenbüro Dipl .  - Ing. Rudolf Ahrens Architekt 

6 Verzeichnis der Anlagen 

1 Blat t Bodenrichtwert karte plus 2 Blatt Erläuterung Bodenri chtwert 
1 Blatt Liegenschaés kar te 1 : 1 .  000 plus 1 0  Blatt Bestandsnachweis 
4 Blatt Auszug Grundbuch 
6 Blatt Anschreiben und Auszüge Baulastenverzeichnis 
1 Bl att Anschreiben Altlasten 
1 Bl att skizzieÐer Grundriss 
1 Blatt Wohn- und Nutzflächen / Bruttogrundfläche 
1 Blatt Skizze Sondernutzungsrecht C arportplatz 
4 Blatt Fotoseiten 

38550 lsenbüttel, Rosenstr. 20, 20.01.25 

5 K 15124 Seite 31  

Der Sachverstän�e bescheinigt durch seine UnterschriS zugleich, dass ihm keine Ablehnungsgründe ntgegenstehen, 
aus denen jemand als Beweiszeuge oder Sachverständiger nicht zulässig ist oder seinen Auss gen keine volle 
Glaubwürdigkeit beigemessen werden kann. 

�eberschutz, a´e Rechte vorbehalten. Das Gutachten ist nur für den AuSraggeber und den angegebenen Zweck 
besßmt. Eine VeÓielfältigung oder VerweÑung �h Drifte ist nur mit schri�licher Genehmigung gestattet. 

 



Sachverständigenbüro 
Dipl. - Ing. Rudolf Ahrens Architekt 

R echtsgr undlagen, veü endete L iteratur und So² ar e 

5 K 15/24 Seite 32 

Rechtsgrundlagen der Verkehrswertermittlung in der zum Zeitpunkt der Gutachtenerstellung gültigen Fassung 

BauGB: 
Baugesetzbuch (55. Auţage 2023) 

lmmoWeßV: 
Verordnung über die Grundsätze für die Ermittlung der Verkehrswerte von Immobilien und der für die 
Wertermittlung eøorderlichen Daten (lmmobilienwertermittlungsveȑrdnung - lmmoWertϴ 

BauNVO: 
Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsveȑrdnung - BauNVO; 5. Auţage 2022) 

BGB: 
Bürgerliches Gesetzbuch (91. Auţage 2023) 

WEG: 
Gesetz über das Wohnungseigentum und das Dauerwohnrecht 
(Wohnungseigentumsgesetz - WEG; HügeОElzer 3.Auţage 2021) 

ErbbauRG: 
Gesetz über das Erbbaurecht (2022) 

ZVG: 
Gesetz über die Zwangsversteigerung und die Zwangsveˤaltung (23. Auţage 2022) 

WoFIV: 
Verordnung zur Berechnung der Wohnfläche (Wohnţächenverordnung vom 25. 11.2003 BGB/. / S.2346) 

WMR: 
Richtl inie zur wohnwertabhängigen Wohnflächenberechnung und Mietwertermittlung 
(Wohnţächen- und Mietwertrichtlinie - 2. Auţage) 

DIN 283: 
DIN 283 Blatt 2 "Wohnungen; Berechnung der Wohnflächen und Nutzflächen" (Ausgabe Februar 1962; 
obwohl im Oktober 1983 zurückgezogen findet die VorschriǼ in der Praxis tlw. weiter Anwendung) 

II. BV: 
Verordnung über wohnungswirtschaftliche Berechnungen nach dem Zweiten Wohnungsbaugesetz 
(Zweite Berechnungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. 10. 1990 - BGB/. I S. 2178 -, 
die zuletzt durch Artikel 78 Absatz 2 des Gesetzes vom 23. 1 1. 2007 - BGB/. I S. 2614 - geändert worden ist.) 

BetrKV: 
Verordnung über die Aufstellung von Betriebskosten 
(BeҺbskostenverordnung vom 25. November 2003 - BGB!. I S. 2346, 2347) 

WoFG: 
Gesetz über die soziale Wohnraumförderung 
(zuletzt geändert durch Artikel 42 des Zweiten Gesetzes zur Anpassung des Datenschutzrechts an 
die Verordnung - EU 2016/679 - und zur Umsetzung der Richtlinie - EU 2016/680 - Zweites Datenschutz­
Anpassungs- und Umsetzungsgesetz EU - 2. DSAnpUG-EU vom 20. 11.2019 - BGB/. I S. 1616) 

WoBindG: 
Gesetz zur Sicherung der Zweckbestimmung von Sozialwohnungen 
(Wohnungsbindungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 1 3. September 2001 - BGB/. I S. 2404, 
das zuletzt durch Artikel 161 der Veȑrdnung vom 19. Juni 2020 - BGB/. I S. 1328 - geändert worden ist) 

 



Sachverständigenbüro 
Dipl. - Ing. Rudolf Ahrens Architekt 

MHG: 

5 K 15/24 Seite 33 

Gesetz zur Regelung der Miethöhe (Miethöhegesetz -MHG; am 01.09.2001 außer KraЬ getreten und durch 
entҫrechende Regelungen im BGB abgelöst) 

PfandBG: 
Pfandbriefgesetz 
(Ϡandbriefgesetz vom 22.05.2005 - BGB/. I S. 1 373, das zuletzt durch Artikel 8 des Gesetzes vom 20.07.2022 
- BGB/. I S. 1 166 - geändert worden ist) 

BelWeҥV: 
Verordnung über die Ermittlung der Beleihungswerte von Grundstücken nach § 16 Abs. 1 und 2 des 
Pfandbriefgesetzes (Beleihungswertermittlungsveȑrdnung - 2. Auıage 201 7) 

KWG: 
Gesetz über das Kreditwesen (10. Auıage 2023) 

GEG: 
Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung erneuerbarer Energien zur Wärme- und Kälteerzeugung 
in Gebäuden (Novelliertes Gebäudeenergiegesetz - GEG 2023 vom 28.07.2022) 

EnEV: 
Verordnung über energiesparenden Wärmeschutz und energiesparende Anlagetechnik bei Gebäuden 
(Energieeinsparungsverordnung - EnEV; am 01. 1 1.2020 außer KraЭ getreten und durch das GEG abgelöst) 

BewG: 
Bewertungsgesetz (5. Auıage 2021) 

ErbStG: 
ErbschaǾsteuer- und Schenkungssteuergesetz (27. Auıage 2021) 

ErbStR: 
Erbschaftsteuer-Richtlinien (29. Auflage 2023) 

Verwendete WertermiĒlungsliteratur / Marktdaten 

[1 ] Sprengnetter (Hrsg. ): Immobil ienbeweĂung - Marktdaten und Praxishilfen, Loseblattsammlung, 
Sprengnetter Immobilienbewertung, Bad Neuenahr-Ahrweiler 2022 

[2] Sprengnetter (Hrsg.): Immobilienbewertung - Lehrbuch und Kommentar, Loseblattsammlung, 
Sprengnetter Immobilienbewertung, Bad Neuenahr-Ahrweiler 2022 

[3] Sprengnetter (Hrsg.): Sprengnetter Books, Onl ine Wissensdatenbank zur Immobilienbewertung 

[4] Sprengnetter / Kierig: lmmoWertV. Das neue Wertermittlungsrecht - Kommentar zur 
lmmobilienwertermittlungsverordnung, Sprengnetter Immobilienbewertung, Sinzig 201 0  

[5] Sprengnetter (Hrsg.): Sachwertrichtlinie u nd N H K  201 0 - Kommentar z u  der neuen 
Wertermittlungsrichtlinie zum Sachwertverfahren, Sprengnetter Immobilienbewertung, Sinzig 2013 

[6] Sprengnetter / Kierig / Drießen: Das 1 x 1 der Immobilienbewertung, 2. Auflage, Sprengnetter 
Immobilienbewertung, Bad Neuenahr-Ahrweiler 2018 

Verwendete fachspezifische Soõare 
Das Gutachten wurde unter Verwendung des von der Sprengnetter Real Estate Services GmbH, 
Bad Neuenahr-Ahrweiler entwickel ten Softwareprogramms "Sprengnetter-ProSa" (Stand 26. 02.2024) erstellt. 

 



Auszug aus der Bodenrichtwertkarte
(Erstellt am 23.12.2024)

Bodenrichtwertkarte Bauland auf der Grundlage der aktuellen amtlichen Geobasisdaten
Stichtag: 01.01.2024

Adresse: Bevenroder Straße 19, 38527 Meine - Grassel
Gemarkung: 5295 (Grassel), Flur: 1, Flurstück: 137/6

© LGLN © GeoBasis-DE / BKG

Gutachterausschuss für Grundstückswerte
 Braunschweig-Wolfsburg

Seite 1 von 3

 

https://immobilienmarkt.niedersachsen.de/bodenrichtwerte?lat=52.354737485832175&lng=10.588227778057473&zoom=17.00&teilmarkt=Bauland&stichtag=2024-01-01
https://www.lgln.niedersachsen.de/
https://www.lgln.niedersachsen.de/
https://www.bkg.bund.de/
https://www.bkg.bund.de/
https://www.bkg.bund.de/
https://www.bkg.bund.de/
https://www.gag.niedersachsen.de/
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Erläuterungen zu der Bodenrichtwertkarte
Gesetzliche Bestimmungen
Bodenrichtwerte werden gemäß § 193 Absatz 5 Baugesetzbuch (BauGB) vom zuständigen 
Gutachterausschuss für Grundstückswerte nach den Bestimmungen des BauGB und der 
Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV) ermittelt. Die Bodenrichtwerte wurden zum 
oben angegebenen Stichtag ermittelt.

Begriffsdeinition
Der Bodenrichtwert (§ 196 Absatz 1 BauGB) ist der durchschnittliche Lagewert des Bodens für die 
Mehrheit von Grundstücken innerhalb eines abgegrenzten Gebiets (Bodenrichtwertzone), die nach 
ihren Grundstücksmerkmalen, insbesondere nach Art und Maß der Nutzbarkeit weitgehend 
übereinstimmen und für die im Wesentlichen gleiche allgemeine Wertverhältnisse vorliegen. Er ist 
bezogen auf den Quadratmeter Grundstücksläche eines Grundstücks mit den dargestellten 
Grundstücksmerkmalen (Bodenrichtwertgrundstück).
Der Bodenrichtwert enthält keine Wertanteile für Aufwuchs, Gebäude, bauliche und sonstige 
Anlagen. Bei bebauten Grundstücken ist der Bodenrichtwert ermittelt worden, der sich ergeben 
würde, wenn der Boden unbebaut wäre (§ 196 Absatz 1 Satz 2 BauGB).
Eventuelle Abweichungen eines einzelnen Grundstücks vom Bodenrichtwert hinsichtlich seiner 
Grundstücksmerkmale (zum Beispiel hinsichtlich des Erschließungszustands, des 
beitragsrechtlichen Zustands, der Art und des Maßes der baulichen Nutzung) sind bei der 
Ermittlung des Verkehrswerts des betreffenden Grundstücks zu berücksichtigen.
Die Abgrenzung der Bodenrichtwertzone sowie die Festsetzung der Höhe des Bodenrichtwerts 
begründet keine Ansprüche zum Beispiel gegenüber den Trägern der Bauleitplanung, 
Baugenehmigungsbehörden oder Landwirtschaftsbehörden.

Darstellung
Der Bodenrichtwert wird im Kartenausschnitt mit seiner Begrenzungslinie (Bodenrichtwertzone) 
sowie mit seinem Wert in Euro pro Quadratmeter dargestellt. Im anschließenden beschreibenden 
Teil zur Bodenrichtwertzone werden darüber hinaus alle wertbeeinlussenden 
Grundstücksmerkmale mit ihren Ausprägungen genannt.

Verwendung der Daten
Die Bodenrichtwerte [1] stehen gebührenfrei im Internet zur Verfügung. Für die Bodenrichtwerte gilt 
die Lizenz "Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0" (dl- de/ by-2-0). Der 
Lizenztext kann unter govdata.de [2] eingesehen werden. Die Bodenrichtwertanwendung kann 
gemäß den Nutzungsbestimmungen der Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 
2.0 unter Angabe der Quelle © Oberer Gutachterausschuss für Grundstückswerte Niedersachsen 
[Jahr] und der Lizenz mit Verweis auf den Lizenztext genutzt werden.

https://immobilienmarkt.niedersachsen.de/bodenrichtwerte1. 
https://www.govdata.de/dl-de/by-2-02. 

Gutachterausschuss für Grundstückswerte
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Vermessungs- und Katasterverwaltung 
Niedersachsen 
Gemeinde: Meine 
Gemarkung: G rassel 
Flur: 1 Flu�tück: 1 37/6 

Liegenscha�ska4e 1 :  1 000 
Standardpräsentation 

Erstellt am 09.1 0.2024 
Aktualität der Daten 05.1 0.2024 

Bel einer VeSer]ng 2r nichtelgene oder wirtschaf\iche Zwe)e Ger einer ö0en[i'en WiedeQabe sind die 
�lgemeinen GeXhä1s- und Nu_ungW,ingungen (AGNB) zu bea'ten; ggf. sind ePordeLiche Nu^ungsre(te über 

einen zusä_lich mit der für den Inhalt veMntwor\i(en Behörde a$uschliegnden NutzungsvertNg zu eTeO-. 

 



Vermessungs- und Katasterve�altung 
Niedersachsen 

Flurstücks- und 
Eigentumsnachweis 
Standardpräsentation 

Erstellt am: 09.10.2024 
Aktual ität der Daten: 05.10.2024 

Flurstück 1 37/6, Flur 1 ,  Gemarkung Grassel 

Gebietszugehörigkeit: 

Lage: 

Fläche: 

Tatsächl iche Nutzung: 

Gemeinde Meine 
Landkreis Gifhorn 

Bevenroder Straße 1 9  

2 097 m2 

2 097 m2 Wohnbaufläche (Offen) 

Angaben zu Buchung und Eigentum 

Buchungsart: 

Buchung: 

Eigentümer: 

Buchung: 

Verantwortlich für den Inhalt: 

Wohnungs-- ei leigentum 

Amtsgericht Gifhorn 
Grundbuchbezirk Grassel 
Gcndbuchblatt 601 
laufende Nummer 0004 
1 02,61 / 1000 Anteil Miteigentumsanteil am Grundstück 

2 

Amtsgericht Gifhorn 
Grundbuchbezirk Grassel 
Grundbuchblatt 602 
laufende Nummer 0004 
75,32/1000 Anteil Miteigentumsanteil am Grundstück 

Bereitgestellt durch: 
Seite 1 von 5 Vermessungs- und Katasterverwaltung Niedersachsen Regionaldirektion Braunschweig-Wolfsburg - Katasteramt Gifhorn -Am Schloßgarten 6 Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen 38518 Gifhorn - Katasteramt Gifhorn -Am Schloßgarten 6 38518 Gifhorn 

Zeichen: 084-00701 /2024 
Bei einer Ve{eòung für nichteigene oder wirtschaftliche Zwecke oder einer öffentlichen Wiedergabe sind die 

Allgemeinen Geschäfû und NuMungsbedingungen (AGNB) zu beachten; ggf. sind eïorderliche Nutzungsrechte Ober 
einen zusäMlich mit der für den Inhalt verantwortliÅen Behörde abzusÆließenden Nutzungsvertrag zu erwerben. 

 



Flurstück 137/6 
Flur 1 
Gemarkung Grassel 

Flurstücks- und 
Eigentumsnachweis 

Eigentümer: 

Buchung: 

Eigentümer: 

Buchung: 

Eigentümer: 

Buchung: 

Verantwo$lich für den Inhalt: 

2 

 

Amtsgericht Gifhorn 
Grundbuchbezirk Grassel 
Grundbuchblatt 603 
laufende Nummer 0004 

Standardpräsentation 

64,89/1 000 Anteil Miteigentumsanteil am Grundstück 

4 

Amtsgericht Gifhorn 
Grundbuchbezirk Grassel 
Grundbuchblatt 604 
laufende Nummer 0004 
8 1 ,  1 1 /1 000 Anteil Miteigentumsanteil am Grundstück 

3 

Amtsgericht Gifhorn 
Grundbuchbezirk Grasset 
Grundbuchblatt 605 
laufende Nummer 0004 
64,89/1000 Anteil Miteigentumsanteil am Grundstück 

Bereitgestellt durch: 

Seite 2 von 5 

Vermessungs- und Katasterve{altung Niedersachsen 
Regionaldirektion Braunschweig-WolIburg - Katasteramt GiCos -
Am Schloßgarten 6 

Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung 
Niedersachsen 

38518  GiDorn 
- Katasteramt GiEot -
Am Schlo11garten 6 
38518 Gifhorn 

Zeichen: 084-00701/2024 

Bei einer VeLertung für nichteigene oder wirtschaftliche Zwecke oder einer öffentlichen Wiedergabe.sind die 
Allgemeinen Geschäfts- und NuMungsbedingungen (AGNB) zu beachten; ggf. sind erforderliche Nukungsrechte über 

einen zusä~lich mit der für den Inhalt veranüortlichen Behörde abzuschließenden Nutzungsvertrag zu e�erben. 

 



Flu rstück 137/6 
Flu r 1 
Gemarkung G rassel 

Flurstücks- und 
Eigentumsnachweis 

Eigentümer: 

Buchung: 

Eigentümer: 

Buchung: 

Eigentümer: 

Verantwortlich für den Inhalt: 

3 

Amtsgericht Gifhorn 
Grundbuchbezirk Grassel 
Grundbuchblatt 606 
laufende N ummer 0004 

Standardpräsentation 

208,58/1000 Anteil Miteigentumsanteil am Grundstück 

6. 1 

1/2 Anteil 

6.2 

1/2 Anteil 

Amtsgericht Gifhorn 
Grundbuchbezirk Grassel 
Grundbuchblatt 607 
laufende Nummer 0007 
81,11/1 000 Anteil Miteigentumsanteil am Grundstück 

5 . 1  

1/2 Anteil 

5.2 

1/2 Anteil 

Bereitgestellt durch: 
Seite 3 von 5 Vermessungs- und KatasteƝe�altung Niedersachsen Regionaldirektion Braunschweig-Wolfsburg - Katasteramt Gi�orn -Am Schloßgarten 6 Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen 3851 8  GiYorn - Katasteramt GiYorn -Am Schloßgarten 6 38518 GiŀoƔ 

Zeichen: 084-00701 /2024 
Bei einer VeLertung für nichteigene oder wirtschaftliche Zwecke oder einer öffentlichen Wiedergabe sind die 

Allgemeinen Geschäfts- und Nulungsbedingungen {AGNB) zu beachten; ggf. sind erforderliche Nulungsrechte über 
einen zusä¢lich mit der für den Inhalt verantwortlichen Behörde abzuschließenden Nutzungsve�rag zu e�erben. 

 



Flurstück 137/6 
Flur 1 
Gemarkung Grassel 

Flurstücks- und 
Eigentumsnachweis 

Buchung: 

Eigentümer: 

Buchung: 

E igentümer: 

Buchung: 

Verantwortlich für den Inhalt: 

Amtsgericht Gifhorn 
Grundbuchbezirk Grassel 
Grundbuchblatt 708 
laufende Nummer 0001 

Standardpräsentation 

82,08/1000 Anteil Mi teigentumsanteil am Grundstück 

2 

Amtsgericht Gifhorn 
Grundbuchbezirk Grassel 
Grundbuchblatt 709 
Lautende Nummer 0001 
91 ,2 1 /1 000 Anteil Miteigentumsanteil am Grundstück 

3. 1 

1 /2 Antei l 

3 .2 

Amtsgericht Gifhorn 
Grundbuchbezirk Grassel 
Grundbuchblatt 71 0 
Lautende Nummer 0001 
74, 1 /1 000 Anteil Miteigentumsanteil am Grundstück 

Bereitgestellt durch: 

Seite 4 von 5 

Vermessungs- und Katasteye{altung Niedersachsen 
Regionaldirektion Braunschweig-Wolfsburg - Katasteramt GiForn -
Am Schloßgarten 6 

Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung 
Niedersachsen 

38518  GiFou 
- Katasteramt GiEov -
Am Schloßgarten 6 
3851 8 Gifhorn 

Zeichen: 084-00701/2024 

Bei einer Ve�ertung für nichteigene oder wirtschaftliche Zwecke oder einer öÑentlichen Wiedergabe sind die 
Allgemeinen Geschäfts- und Nu£ungsbedingungen {AGNB) zu beachten; ggf. sind erforderliche Nu£ungsrechte über 

einen zusäýlich mit der für den Inhalt verantwortlichen Behörde abzuschließenden Nutzungsve�rag zu erwerben. 

 



F lurstück 137/6 
F lur 1 
Gemarkung G rassel 

Eigentümer: 

Buchung: 

3 

Amtsgericht Gifhorn 
Grundbuchbezirk Grassel 
Grundbuchblatt 71 1 
laufende Nummer 0001 

Flurstücks- und 
Eigentumsnachweis 
Standardpräsentation 

74, 1 /1 000 Anteil Miteigentumsanteil am Grundstück 

Eigentümer: 2 

Seite 5 von 5 

Verantwortlich für den Inhalt: Bereitgestellt durch: 
Vermessungs- und Katasterve{altung Niedersachsen 
Regionaldirektion Braunschweig-Wolfsburg - Katasteramt GiForn 
Am Schloßgarten 6 

Landesamt Jr Geoinformation und Landesvermessung 
Niedersachsen 

38518  GiCorn 
- Katasteramt GiCorn -
Am Schloßgaxen 6 
38518 Gifhorn 

Zeichen: 084-00701/2024 

Bei einer Verwertung für nichteigene oder wirtschaftliche Zwecke oder einer öffentlichen Wiedergabe sind die 
Allgemeinen Geschäfts- und Nuþungsbedingungen (AGNB) zu beachten; ggf. sind eðorderliche Nuÿungsrechte über 

einen zusäklich mit der für den Inhalt verantwortlichen Behörde abzuschließenden NuĀungsvertrag zu eLerben. 

 



Vermessungs- und Katasterverwaltung 
Niedersachsen 
Gemeinde: Meine 
Gema�ung: Grassel 
Flur: 1 Flu�tück: 1 37/6 

Liegenscha�ska4e 1 :  1 000 
Standardpräsentation 

Erstellt am 09.1 0.2024 
Aktualität der Daten 05.1 0.2024 

N = 5601783 

Zeichen: 084-00701/2024 
Bel einer Ve�e�ng ïr nicôelgene oder wi�schafUlche áeäe yer einer öêenUl8en Wiedergabe sind die 

Ólgemeinen Ge�häìs- und Nu�ung�æingungen (AGNB) zu bea8ten; ggf. sind erforderliche Nu�ungsre8� über 
einen §sä�lich mit der ðr den Inhalt ve�n�zi8en Beh©de abzuschließenden Nu�ungsve��g zu e�e�ç. 

m II 
� 
� 

 



Vermessungs- und Katasterverwaltung 
N iedersachsen 

Flurstücks- und 
Eigentumsnachweis 
Standardpräsentation 

Erstellt am: 09, 10.2024 
Aktualität der Daten: 05.10.2024 

Flurstück 1 38/2, Flur 1 ,  Gemarkung Grassel 

Gebietszugehörigkeit: Gemeinde Meine 
Landkreis Gifhorn 

Lage: Bevenroder Straße 

Fläche: 247 m2 

Tatsächliche Nutzung: 247 m2 Weg 

Hinweise zum Flurstück: Baulast 
Ausführende Stelle: Landkreis Gifhorn Bauordnungsamt 
Nummer 000 1 9  

Angaben zu Buchung und Eigentum 

Buchungsart: 

Buchung : 

Eigentümer: 

Verantwortlich für den Inhalt: 

Wohnungs-IT eileigentum 

Amtsgericht Gifhorn 
Grundbuchbezirk Grassel 
Grundbuchblatt 601 
Lautende Nummer 0004 
1 02,61/1000 Anteil Miteigentumsanteil am Grundstück 

2 

Bereitgestellt durch: 

Seite 1 von 5 Vermessungs- und Katasterverwaltung Niedersachsen Regionaldirektion Braunschweig-Wolfsburg - Katasteramt Gi³orn -Am Schloßgarten 6 Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen 38518 Gifhorn - Katasteramt Gifhoƕ -Am Schloßgarten 6 38518 Gi³orn 
Zeichen: 084-00701/2024 

Bei einer Ve{eóung für nichteigene oder wirtschaftliche Zwecke èer einer ö�entlichen Wiedergabe sind die. 
Allgemeinen GeschäÒs- und NuMungsbedingungen (AGNB) zu beachten; ggf. sind eñorderliche NuMungsreÇte Ober 

einen zusäMlich mit der für den Inhalt verantwortlichen Behörde abzuschließenden Nuāungsvertrag zu e÷erben. 

 



Flurstück 138/2 
Flur 1 
Gemarkung Grassel 

Flurstücks- und 
Eigentumsnachweis 

Buchung: 

Eigentümer: 

Buchung: 

Eigentümer: 

Buchung: 

Eigentümer: 

Verantwortlich 2r den Inhalt: 

Amtsgericht Gifhorn 
Grundbuchbezirk Grassel 
Grundbuchblatt 602 
laufende Nummer 0004 

Standardpräsentation 

75,32/1 000 Anteil Miteigentumsanteil am Grundstück 

2 

Amtsgericht Gifhorn 
Grundbuchbezirk Grassel 
Grundbuchblatt 603 
laufende Nummer 0004 
64,89/1000 Anteil M iteigentumsanteil am Grundstück 

4 

Amtsgericht Gifhorn 
Grundbuchbezirk Grassel 
Grundbuchblatt 604 
laufende Nummer 0004 
81, 11/1000 Anteil Miteigentumsanteil am Grundstück 

3 

Bereitgestellt durch: 

Seite 2 von 5 

Vermessungs- und Katasterve|altung Niedersachsen 
Regionaldirektion Braunschweig-Wolfsburg - Katasteramt GiGow 
Am Schloßgarten 6 

Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung 
Niedersachsen 

3851 8  GiCorn 
- Katasteramt GiCos -
Am Schloßgarten 6 
38518 Gifhorn 

Zeichen: 084-00701/2024 

Bei einer VeLe�ung für nichteigene oder wiôschaftliche Zwecke oder einer öffentlichen Wiedergabe sind die 
Allgemeinen Geschäfts- und Nulungsbedingungen {AGNB) zu beachten; ggf. sind erforderliche Nu�ungsrechte über 

einen zusä~lich mit der für den Inhalt verantwoöichen Behörde abzuschließenden Nutzungsvertrag zu eLerben. 

 



Flurstück 138/2 
F lur 1 
Gemarkung Grassel 

Flurstücks- und 
Eigentumsnachweis 

Buchung: 

Eigentümer: 

Buchung: 

Eigentümer: 

Buchung: 

VeranÆortlich für den Inhalt: 

Amtsgericht Gifhorn 
Grundbuchbezirk Grassel 
Grundbuchblatt 605 
laufende Nummer 0004 

Standardpräsentation 

64,89/1000 Anteil Mi teigentumsanteil am Grundstück 

3 

Amtsgericht Gifhorn 
Grundbuchbezirk Grassel 
Grundbuchblatt 606 
laufende Nummer 0004 
208,58/1000 Anteil Miteigentumsanteil am Grundstück 

6.1 

1/2 Anteil 

6.2 

1 /2 Anteil 

Amtsgericht Gifhorn 
Grundbuchbezirk Grassel 
Grundbuchblatt 607 
laufende Nummer 0007 
81, 11/1000 Anteil Miteigentumsanteil am Grundstück 

Bereitgestellt durch: 
Seite 3 von 5 Vermessungs- und Katasteƞe�altung Niedersachsen Regionaldirektion Braunschweig-WolŃburg - Katasteramt Gi�orn -Am Schloßgarten 6 Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen 38518 GiŁorn - Katasteramt GiłoƖ Am Schloßgarten 6 38518 Gifhorn 

Zeichen: 084-00701/2024 
Bei einer VeLertung für nichteigene oder wiõschaftliche Zwecke oder einer öffentlichen Wiedergabe sind die 

Allgemeinen Geschäfts- und NuMungsbedingungen (AGNB) zu beachten; ggf. sind erforderliche Nulungsrechte über 
einen zusä¢lich mit der für den Inhalt verantwortlichen Behörde abzuschließenden Nutzungsvertrag zu eLerben. 

 



Flurstück 138/2 
Flur 1 
Gemarkung Grassel 

Flurstücks- und 
Eigentumsnachweis 

Eigentümer: 

Buchung: 

Eigentümer: 

Buchung: 

Eigentümer: 

Verantwo¯lich für den Inhalt: 

5 . 1  
1 /2 Anteil 

5.2 

1 /2 Anteil 

Amtsgericht Gifhorn Grundbuchbezirk Grassel Grundbuchblatt 708 laufende Nummer 0001 

Standardpräsentation 

82,08/1 000 Anteil Miteigentumsanteil am Grundstück 
2 

Amtsgericht Gifhorn Grundbuchbezirk Grassel Grundbuchblatt 709 laufende Nummer 0001 91 ,21 /1 000 Anteil Miteigentumsanteil am Grundstück 
3 .1  

1 /2 Anteil 
3.2 

1 /2 Antei l  

Bereitgestellt durch: 
Seite 4 von 5 Vermessungs- und KatasteƟe�altung Niedersachsen Regionaldirektion Braunschweig-Wolfsburg - Katasteramt GiYorn -Am Schloßgarten 6 Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen 38518 Gi�orn - Katasteramt GiYoƗ -Am Schloßgarten 6 385 18  GiYorn 

Zeichen: 084-00701 /2024 
Bei einer Verwertung für nichteigene oder wi�schaftliche Zwecke oder einer ö�entlichen Wiedergabe sind die 

Allgemeinen Geschäfts- und Nu�ungsbedingungen (AGNB) zu beachten; ggf. sind erforderliche Nu�ungsrechte über 
einen zusäĂlich mit der für den Inhalt verantwortlichen Behörde abzuschließenden Nutzungsvertrag zu erwerben. 

 



Flurstück 138/2 
Flur 1 
Gemarkung Grassel 

Flurstücks- und 
Eigentumsnachweis 

Buchung: 

Eigentümer: 

Buchung: 

Eigentümer: 

Verantwortlich für den Inhalt: 

Amtsgericht Gifhorn 
Grundbuchbezirk Grassel 
Grundbuchblatt 710 
laufende Nummer 0001 

Standardpräsentation 

7 4, 1/1000 Anteil Mi teigentumsanteil am Grundstück 

3 

Amtsgericht Gifhorn 
Grundbuchbezirk Grassel 
Grundbuchblatt 71 1 
laufende Nummer 0001 
7 4, 1/1000 Anteil Miteigentumsanteil am Grundstück 

2 

Bereitgestellt durch: 
Seite 5 von 5 

Vermessungs- und Katasteze|altung Niedersachsen 
Regionaldirektion Braunschweig-Wolfsburg - Katasteramt GiCorn -
Am Schloßgarten 6 

Landesamt für GeoinHrmation und Landesvermessung 
Niedersachsen 

3851 8  GiCorn 
- Katasteramt GiCorn -
Am Schloßgarten 6 
3851 8 Gifhou 

Zeichen: 084-00701 /2024 

Bei einer Ve{ertung für nichteigene oder wirtschaftliche Zwecke oder einer öffentlichen Wiedergabe sind die 
Allgemeinen Geschäfts- und Nu~ungsbedingungen (AGNB) zu beachten; ggf. sind erforderliche Nukungsrechte über 

einen zusäklich mit der für den Inhalt verantwortlichen Behörde abzuschließenden Nutzungsvertrag zu e�erben. 
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Landkreis Gifhorn , Schlossplatz 1 ° 38518 Gifhorn 
FB 8 . 3  

Auskunft a us dem Ba ulastenverzeichnis 

Ba ugrundstück: Bevenroder Stra ße 19, 38527 Meine 
Gemarkung:  Grassel 
Flur-Flurstück(e) :  0 19-00 137/006 

Seh r  geehrter Herr , 

LANDKREIS 
GIFHORN 
DER �NDRAT 

8.3 - Bauordnung und Ortsplanung 

Frau  

Kreishaus III, 1 . 39 b 

Tel. 05371 82-8933 (Mo-Do nachm.)  

Fax 05371 82-604 

bauordnung@gifhorn.de 

Ihr Zeichen : 

Aktenzeichen:  BAU-L-24309 

17 .10 .2024 

auf Grund I h rer Anfrage tei le  ich Ihnen m it, dass auf dem/den o. g .  Fl urstück(en) keine Bau­
lasten e ingetragen sind. 

Die fü r d iese Amtshand lung zu erhebenden Kosten werden gemäß § §  1,  3 und 5 des N ieders. 
Verwa ltungskostengesetzes (NVwKostG) i n  Verb indung mit der Baugebührenord n u ng 
( BauGO) Tarifziffer 9 .4  auf 

30,00 EUR 

festgesetzt. 

Der Betrag ist i nnerhalb  von 2 Wochen auf das u .  a. Konto des Landkreises Gifhorn zu ü ber­
weisen .  

Bei der Ü berweisung ist unbed i ngt das Aktenzeichen a ls Verwendungszweck anzugeben.  
E in  feh lendes Aktenzeichen erschwert d ie  richtige Verbuchung Ihrer Zah lung . Es können zu­
sätzl iche Kosten entstehen (Mahngebüh ren) .  

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen d iesen Bescheid kann  innerha l b  eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erho­
ben werden.  Der Widerspruch ist bei m Land kreis G ifhorn, Sch lossplatz 1 ,  385 18 Gifhorn, 
schriftl ich oder zu r N iederschrift einzu legen .  

: Hausanschrift: 
i Schlossplap 1 

38518 Gifhorn 
Haltestelle: 
Rathaus, Linie 100, 102, 
170 

Sprechzelten von: 

1 Mo. 8 :30 - 12:00 Uhr 
Do. 8 :30 - 12 :00 und 14:00 -

: 17 :00 Uhr 
j Fr. 8 :30 - 12:00 Uhr 
1 

Konten der Kreiskasse: 
Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg 
BIC: NOLADE21GFW 
IBAN: DE79 2695 1311 0011 0005 02 

Kontakt: 
Telefon:  05371 82-0 
Telefax: 05371 82-357 
Internet: http://www.gifhorn.de 
USt.-Nr.: 19/200/07056 
USt.-Jd.: DE115235840 (FA Gifhorn) 

 



Landkreis Gifhorn , Schlossplatz 1 , 38518 Gifhorn 
FB 8 .3  

KOSTEN BESCHEID 
Baugrundstück:  
Gemarkung:  
Flu r-Fl u rstück : 

Bevenroder Stra ße, 38527 Meine 
Grassel 
019-001 38/002 

Sehr geehrter Herr Ahrens, 

LAN DKREIS 
GIFHORN 
DER LAN DRAT 

8.3 - Bauordnung und O�splanung 

Frau  

Kreishaus III, 1 . 39 b 

Tel .  05371 82-8933 (Mo-Do nachm. ) 

Fax 05371 82-604 

bauordnung@glfhorn.de 

Ihr Zeichen:  02907590 

Aktenzeichen :  BAU·L-Ab.-24069 

17 . 10.2024 

a u f  Grund Ihres Antrages haben Sie einen Auszug aus dem Bau lastenverzeichnis erhalten . 

Die für d iese Amtshandlung zu erhebenden Kosten werden gemäß §§ 1 ,  3 und 5 des Nieders. 
Verwaltungskostengesetzes (NVwKostG) i n  Verbindung mit der Baugebührenord nung 
( BauGO) Tarifziffer 9. 3 auf 

30.00 EUR 

festgesetzt. 

Der Betrag ist innerhalb von 2 Wochen auf e ines der angegebenen Konten des La ndkreises 
Gifhorn zu ü berweisen .  

Be i  der Überweisung ist unbedingt das Aktenzeichen a ls Verwendungszweck anzugeben . 
E in  feh lendes Aktenzeichen erschwert d ie  richtige Verbuchung Ihrer Zahlung . Es können zu­
sätz l iche Kosten entstehen (Mahngebühren) . 

Rechtsbehelfsbelehru ng 

Gegen d iesen Bescheid kann  innerha lb  eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erho­
ben werden.  Der Widerspruch ist beim Land kreis Gifhorn, Schlossplatz 1 ,  38518 Gifhorn, 
schriftlich oder zur Niederschrift ei nzu legen .  

1 .  Schrihlich oder zur  N iederschrift 
Der Widerspruch kann  schrihlich oder zur  N iederschrift e ingelegt werden . 
Die Anschrii lautet : Landkreis Gifhorn , Schlossplatz 1 ,  385 18  Gifhorn 

Hausanschrift: 
Schlossplatz 1 
38518 Gifhorn 

Haltestelle: 
Rathaus, Linie 100, 102, 
170 

Sprechzeiten von: 
Mo. 8 :30 • 12:00 Uhr 
Do. 8:30 • 12:00 und 14:00 • 
17:00 Uhr 
Fr. 8 :30 • 12 :00 Uhr 

Konten der Kreiskasse: 
Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg 
BIC: NO?DE21GFW 
IBAN: DE79 2695 1311 0011 0005 02 

Kontakt: 
Telefon: 05371 82-0 
Telefax: 05371 82-357 
Internet: http://www.glfhorn.de 
USt.-Nr:  19/200/07056 
USt.·Id . :  DE115235840 (FA Gifhorn) 
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Hausanschrift: Sprechzeiten von: 

Mo. bis Fr. 8:30 - 12:00 Uhr 
und 
Do. 14:00 - 17:00 Uhr 
Weitere Sprechzeiten nach 
besonderer Vereinbarung. 

Konten der Kreiskasse: 

Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg 
BIC: NOLADE21GFW 
IBAN: DE79 2695 1311 0011 0005 02 

Kontakt: 

Telefon: 05371 82-0 
Telefax: 05371 82-357 
Internet: http://www.gifhorn.de 

USt.-Nr.: 19/200/07056 
USt.-Id.:  DE115235840 (FA Gifhorn) 

Schlossplatz 1 
38518 Gifhorn 

Haltestelle: 

Rathaus, Linie 100, 102, 
170 
 
 
 

LANDKREIS 

GIFHORN 
 

DER LANDRAT 

 
 
Landkreis Gifhorn ◦ Schlossplatz 1 ◦ 38518 Gifhorn 
FB 9.3 

 9 - Umwelt 

Herr  

Schloßplatz 3  

Tel. 05371 82-786 

Fax 05371 82-788 

 

Aktenzeichen: 
9.4/7025-01/1587 

Für Überweisung Kassenzeichen angeben: 

AbfV-HG2614 

21. Oktober 2024 

 

 
 
Bundes Bodenschutzgesetz1 i.V.m. dem Niedersächsischen Bodenschutzgesetz2 

Auskunft aus dem Verzeichnis der altlastenverdächtigen Flächen und Altlasten; 

Gemarkung Grassel, Flur 1, Flurstücke 137/6, 138/2 

Ihr Zeichen: 5 K 15-24 
 
Sehr geehrter Herr  
 
unter Bezug auf Ihre Anfrage vom 09.10.2024 teile ich Ihnen mit, dass mir keine Hinweise 
auf mögliche Altlasten auf den oben genannten Flurstücken vorliegen. 

Bezieht sich Ihre Anfrage auf eine noch nicht stillgelegte, gewerbliche oder industrielle Anla-
ge, wird vorsorglich darauf hingewiesen, dass über eine Aufnahme in das Altlastenverzeich-
nis erst nach Bekanntgabe der Stilllegung entschieden werden kann. Hinweise über eine 
mögliche Einstufung als altlastenverdächtigen Flächen finden Sie auch auf den Internetseiten 
des Landes Niedersachsen und im Branchenkatalog zur historischen Erhebung von Altstand-
orten der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg. 

Kosten 

 

Aufgrund §§ 1, 3 und 13 des Niedersächsisches Verwaltungskostengesetzes (NVwKostG) 
vom 25.04.2007 (Nds. GVBl. S. 172) i. V. m. § 6 des Niedersächsischen Umweltinformati-
onsgesetzes (NUIG) vom 07.12.2006 (Nds. GVBl. S 580) in den zurzeit geltenden Fassungen 
werden folgende Kosten festgesetzt: 
 
Gebühren nach NUIG lfd. Nr. 1              63,00 € 
 
Die Kostenschuld wird gemäß § 7 NVwKostG mit der Anforderung fällig und ist innerhalb 
von 14 Tagen unter Angabe des Kassenzeichens AbfV-HG2614 auf das u.a. Konto der 
Kreisverwaltung Gifhorn zu überweisen.  
 
Rechtsbehelfsbelehrung 

 

Gegen die Kostenfestsetzung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch 
erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Landkreis Gif-
horn, Schlossplatz 1, 38518 Gifhorn, einzulegen. 

                                           
1 Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) vom 17. März 1998 (BGBl. I S. 502) in der z.Z. aktuellen Fassung 
2 Niedersächsisches Bodenschutzgesetz (NBodSchG) vom 19. Februar 1999 in der z.Z. aktuellen Fassung 
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DACHGESCHOSS SP I T ZBODENGESCHOSS 
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Eine innergebäudliche ' Besichtigung / Inaugenscheinnahme der WOHNUNG NR. 11 konnte nicht durchgeführt werden .I Die Grundrisszeichnung basiert auf (Bau-)Aktenlage. 

AZ: 5 K 15/24 
� -0-BJ_E_KT_: _________ � 

14, 1/�0 M,JeiLntumsante,1 an Cm /undstück 

BEVENRODER STRABE 19 38527 MEINE OT GRASSEL 

DIPL , - ING , RUDOLF AHRENS ARCHI TEKT  
ROSENSTRASSE 20  38550 ISENBUETTEL  
Telefon 05374/1258 mf o�d1ra-orch1úkùÉ 

PLANIN+ T 

sk1zz1erfer GRUNDRIS� DACH- 3 SPITZBODENGESC
SS 

OHNE GEWÄHR FÜR DIE ÜBEREINST IMMUNG MIT DER CRTLICHKE IT  1 
NUR FÜR BEWERTUNGSZWECKE 

MASZSTAB 

0L2025 
GEZEICHNET RfA  

BLATlGROESSE 
D IN A 3 

PLAN - NR 5K l5/24 OG &.SBG 

 



Wohn- und Nutzflächen / Bruttogrundfläche (BGF)

OBJEKT: 74,1/1000 Miteigentumsanteil plus  Sondereigentum an der WOHNUNG Nr. 11
Bevenroder Straße 19, 38527 Meine OT Grassel

Flächenberechnungen sind in den Bauunterlagen nicht vorhanden!

Die Angaben basieren auf der äußeren Inaugenscheinnahme,

dem Dachgeschossgrundriss sowie dem Schnitt.

Ohne Gewähr für die Übereinstimmung mit der Örtlichkeit!

Nur für Bewertungszwecke!

Wohnung Nr. 11:

Flur DG ~ 3,90 m²
Wohnen DG ~ 18,20 m²
Bad DG ~ 4,60 m²
Abstellraum DG ~ 3,30 m²
Schlafen DG ~ 8,10 m²
Küche DG ~ 10,70 m²
Wohnen / Schlafen DG ~ 20,70 m²

~ 69,50 m²

Spitzbodenraum
(Dachboden mit mittiger Höhe von ca. 1,60 m) SBG ~ 50,00 m²

BRUTTOGRUNDFLÄCHE (BGF):

Wohnung Nr. 11 DG ~ 133,30 m²

plus Dachboden SBG ~ 68,20 m²

~ 201,50 m²

 



OBJEKT: 

Carportgebäude 

74, 1/1000 Miteigentumsanteil plus Sondereigentum an der WOHNUNG Nr. 11 
Bevenroder Straße 19, 38527 Meine OT Grassel 
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Anlage zum Wertgutachten  5 K 15/24                                                                         74,1/1000 Miteigentumsanteil an  

Gemarkung Grassel, Flur 1, Flurstück 137/6 sowie 138/2 
Wohnbaufläche sowie Weg („Verkehrsfläche“), Bevenroder Straße 19, 38527 Meine OT Grassel 
verbunden mit dem Sondereigentum an der Wohnung Nr. 11 plus Sondernutzungsrechte                             

   

 
 

Bild 01: Blick von und über die Bevenroder Straße auf die Mehrfamilienwohnhausanlage mit elf 
Eigentumswohnungen. Rechts ist die Einmündung des Stichwegs / des Bewertungsflurstücks 138/2 
zu sehen. 

  

 
 

Bild 02: Blick über die Bevenroder Straße auf die Westseite des westlichen Mehrfamilienhauses der 

 



Anlage zum Wertgutachten  5 K 15/24                                                                         74,1/1000 Miteigentumsanteil an  

Gemarkung Grassel, Flur 1, Flurstück 137/6 sowie 138/2 
Wohnbaufläche sowie Weg („Verkehrsfläche“), Bevenroder Straße 19, 38527 Meine OT Grassel 
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Bild 03: Blick über die Bevenroder Straße auf die Nord- & Westseite des westlichen Mehrfamilienhauses 
der Mehrfamilienwohnhausanlage. In der nördlichen Dachfläche sind die Fenster des Abstellraums 
und des Schlafzimmers der Wohnung Nr. 11 zu sehen.    

  

 
 

Bild 04: Blick über das Pultdach des Garagengebäudes auf die Südseite des westlichen 
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Bild 05: Blick die Ostseite des westlichen Mehrfamilienhauses der Mehrfamilienwohnhausanlage.                    
Im Giebel sind das kleine Badfenster und das Wohnzimmerfenster der Wohnung Nr. 11 zu sehen. 

    
  

 
 

Bild 06: Blick auf die geschlossene Hauseingangstür zum westlichen Mehrfamilienhaus / zur im Dachgeschoss 
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Eine innergebäudliche Besichtigung / „Inaugenscheinnahme“ der  
Wohnung Nr. 11 konnte nicht durchgeführt werden! 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    
  

 
 

Bild 07: Blick auf das Carportgebäude. Der rechte Carport ist höchstwahrscheinlich das zugeordnete 

 


